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1. Planungsgegenstand 

Die Gesamtrevision der Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland der Ge-

meinde Thalheim löst den rechtskräftigen Bauzonen- und Kulturlandplan so-

wie die rechtskräftige Bau- und Nutzungsordnung von 2005 ab und schafft 

damit eine zeitgemässe, dem übergeordneten Recht entsprechende Rechts-

grundlage für Bauvorhaben und Nutzungen des Grundeigentums. 

1.1 Bestandteile der Planung 

Der vorliegende Planungsbericht dient zur Erläuterung der Planungsinhalte 

für die Planungskommission, für den Gemeinderat, für die Bevölkerung und 

für die kantonale Genehmigungsbehörde. Beschluss- und genehmigungs-

pflichtig sind aber lediglich der Bauzonenplan, der Kulturlandplan sowie die 

Bau- und Nutzungsordnung. Im Rahmen des Planungsprozesses wurden wei-

tere Planungsunterlagen ausgearbeitet (Tabelle 1). 

Tabelle 1: Planungsunterlagen 
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Bauzonenplan 1:2ó500 08.11.2022 X    

Kulturlandplan 1:5ó000 08.11.2022 X    

Bau- und Nutzungsordnung 
(BNO) 

Siehe Synopse X    

Räumliches Entwicklungsleitbild 
(REL) mit Handlungsprogramm 
Innenentwicklung 

03.10.2022  X   

Netzplan Fuss- und Veloverkehr 08.11.2022  X   

Planungsbericht nach Art. 47 
RPV 

08.11.2022   X  

Mitwirkungsbericht Pendent 
(Mitwirkung) 

  X  

Änderungsplan Bauzonen 08.11.2022   X  

Synoptische Darstellung der 
rechtskräftigen BNO mit Entwurf 
der neuen BNO 

08.11.2022   X  

Liste Mehrwertabgabe und Bau-
pflicht 

Pendent 
(Vorprüfung) 

   X 

Nachgeführte Flächenstatistik Pendent 
(Vorprüfung) 

   X 

Geodaten Pendent 
(Vorprüfung) 

   X 
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1.2 Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte 

Auf der Grundlage der eidgenössischen und kantonalen Raumplanungsge-

setzgebung haben sich der Gemeinderat und die Planungskommission inten-

siv mit der Siedlungsentwicklung nach innen auseinandergesetzt.  

Im räumlichen Entwicklungsleitbild wurde für das Bauzonengebiet von Thal-

heim ein spezifisches Zielbild für den Zeithorizont bis 2040 erarbeitet (Abbil-

dung 1), welches im Rahmen der Gesamtrevision Nutzungsplanung mit ent-

sprechenden Zonenvorschriften umgesetzt wird. 

 

Abbildung 1: Zielbild Thalheim (KARO, 2022) 

Auf der Grundlage der eidgenössischen und kantonalen Raumplanungsge-

setzgebung haben sich der Gemeinderat und die Planungskommission inten-

siv mit der Siedlungsentwicklung nach innen auseinandergesetzt. Die gröss-

ten Herausforderungen für die Gemeindeentwicklung sind das Sicherstellen 

der vom kantonalen Richtplan geforderten Mindestdichten und der Umgang 

mit den Bauzonenreserven. Damit ein moderates Wachstum mit hoher Quali-

tät und in Abstimmung mit Infrastruktur und Verkehr erfolgen kann, wird das 

Siedlungsgebiet leicht reduziert. 

Die heutige Dorfzone soll in die Dorfzone 1 und erweiterte Dorfzone D2 un-

terteilt werden, in welchen neben der Erhaltung des Ortsbildes vor allem die 

Weiterentwicklung und Aufwertung des Dorfes im Zentrum steht. Die Schlüs-

selgebiete im Häuptli und Oberdorf sollen mittels Sondernutzungsplänen oder 

mittels verbindlicher Zielsetzungen sorgfältig entwickelt werden. Aber auch 

die überbauten Gebiete sollen weiterentwickelt werden, wofür die BNO zeit-

gemässe Planungsinstrumente mit Qualitätskriterien zur Verfügung stellt. 

Mit den vorliegenden Planungsinstrumenten hat sich die Gemeinde Thalheim 

eine zukunftsweisende Strategie erarbeitet, welche für die nächsten 15 Jahre 

Bestand haben sollte. 
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2. Ausgangslage, Rahmenbedingungen 

und Ziele 

2.1 Revisionsvoraussetzung 

Nutzungspläne sind nach dem Erfordernis der tatsächlich und rechtlich geän-

derten Verhältnisse zu überprüfen und anzupassen (Art. 21 RPG und § 15 

BauG) und sie müssen im Interesse der Rechtssicherheit eine gewisse Plan-

beständigkeit aufweisen (Art. 15 RPG). Die wichtigsten Voraussetzungen für 

die Gemeinde Thalheim sind demnach folgende: 

¶ Die rechtskräftige Nutzungsplanung aus dem Jahr 2005 hat den Pla-

nungshorizont von 15 Jahren bereits überschritten (siehe Tabelle 2). Eine 

gesamthafte Überprüfung und Vereinheitlichung der Zonenplanung unter 

Berücksichtigung der zwischenzeitlich geänderten rechtlichen Rahmen-

bedingungen ist deshalb angebracht. 

¶ Am 1. Mai 2014 ist das neue eidgenössische Raumplanungsgesetz in 

Kraft getreten. In diesem Zusammenhang wurden auch die kantonalen 

Rechtsgrundlagen sowie der kantonale Richtplan angepasst. 

¶ Es besteht Änderungsbedarf zu zahlreichen Einzelthemen und -bestim-

mungen, welcher sich aus gesetzlichen Rahmenbedingungen, neuen An-

sprüchen oder Problemen in der Anwendungspraxis ergibt. 

 
Tabelle 2: Beschluss- und Genehmigungsdaten der rechtskräftigen Nutzungsplanung 

Planungsinstrumente Beschluss 
Gemeinde 

Genehmi-
gung Kanton 

Bauzonenplan 19.08.2005 13.11.2007 

Kulturlandplan 19.08.2005 13.11.2007 

Bau- und Nutzungsordnung 19.08.2005 13.11.2007 
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2.2 Kantonale Planungen und Vorgaben 

Der kantonale Richtplan (beschlossen vom Grossen Rat am 20. September 

2011 inklusive Revision vom 24. März 2015) bezeichnet die übergeordneten 

Interessen des Kantons. Er ist behördenverbindlich und bildet den massgebli-

chen Rahmen für die Planung der Gemeinde. 

Der Richtplan besteht aus der Richtplankarte (Auszug siehe Abbildung 2) und 

aus dem Richtplantext, dessen Planungsgrundsätze und Planungsanweisun-

gen in der Nutzungsplanung zu berücksichtigen und umzusetzen sind. Die 

gemeindespezifische Umsetzung ist in Kapitel 3 dargelegt. 

 

Abbildung 2: Auszug Richtplan Gesamtkarte (AGIS)  

Die Gemeinde Thalheim zählt gemäss Raumkonzept Aargau (Richtplankapi-

tel R 1) zum ländlichen Entwicklungsraum. Sie hat im Rahmen der Nutzungs-

planung dafür zu sorgen, dass der ländliche Charakter erhalten bleibt und 

weiterentwickelt wird, insbesondere im Ortskern. Die Gemeinde hat im Rah-

men des räumlichen Entwicklungsleitbildes die Grundsätze für die bauliche 

Entwicklung im Ortskern behördenverbindlich festgehalten. 

 

  

Legende (Auszug): 

 Siedlungsgebiet  

 Ortsbild von nationaler Bedeutung 

 Landschaften von kantonaler Bedeutung 

 Naturschutzgebiete von kantonaler Bedeutung 

 Kant. Interessengebiet für Grundwasser 

  Fruchtfolgefläche 
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2.3 Regionale Abstimmung 

Ortsplanungen sind regional abzustimmen. Als Grundlage dient das von 

Brugg Regio am 25.06.2015 beschlossene Regionalentwicklungskonzept 

(REK), in welchem die raum- und verkehrsplanerischen Strategien und 

Grundsätze der Region Brugg definiert sind. 

Die ĂGrundlagen und Hinweise aus regionaler Sichtñ vom 14.06.2018 zur Ge-

samtrevision Nutzungsplanung verweisen ebenfalls auf das REK und beinhal-

ten zusätzlich vier spezifische Anliegen für die Gemeinde Thalheim. Diese 

Anliegen wurden teilweise bereits im räumlichen Entwicklungsleitbild oder los-

gelöst vom Planungsprozess berücksichtigt (Tabelle 3). 

Tabelle 3: Anliegen von Brugg Regio zur Revision Nutzungsplanung Thalheim 

Anliegen Brugg Regio Umsetzung Gemeinde Thalheim 

1. Potenzial als ländlich geprägte Wohngemeinde 

- Konzentration auf Entwicklung als ländli-
che Wohngemeinde 

- Empfehlung: Eigentümer von Baulandre-
serven periodisch kontaktieren und zur 
Überbauung anregen 

- Umfrage bei Grundeigentümern 
über Entwicklungsabsichten 
(Sommer 2019) 
 

2. Generationenwechsel 
- dichtere, zentrale Wohnzonen mit Ange-

bot an Geschosswohnungen prüfen 
- Aktivierung von unbebautem Bauland 

und die qualitätsvolle und ortsverträgli-
che innere Verdichtung   

- Quartiergerechte Aufzonungen, Umzo-
nungen oder qualitätssichernde Verfah-
ren prüfen  
 

- Neuorganisation der Dorfzonen 
und qualitätssichernde Mass-
nahmen 

- Entwicklung Areal Häuptli 

3. Attraktivität in den historischen Ortskernen und der intakten Landschaft 
- Stärkung dörflicher Charakter der Ge-

meinde (ISOS) und der umgebenden 
Landschaft mit unterschiedlichen Land-
schaftselementen (LkB, BLN, Jurapark) 

- Übergang zwischen Siedlung und Land-
schaft 
 

- Ausarbeitung REL mit entspre-
chender Umsetzung in der Nut-
zungsplanung 

4. Verkehrsführung und -entwicklung 
- Verkehrsführung und ïentwicklung sind 

in engem Zusammenhang mit ge-
wünschter Dorfentwicklung zu betrach-
ten und voran zu treiben 

- Verkehrliche und ortsbauliche  
Massnahmen  
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2.4 Kommunale Gesamtschau 

Räumliches Entwicklungsleitbild 

Als Grundlage für den Ortsplanungsprozess wurde in einer ersten Phase ein 

räumliches Entwicklungsleitbild (REL) erarbeitet. Das REL bezieht sich auf 

den Ortsteil von Thalheim im Baugebiet und zeigt in einem langfristigen Zu-

kunftsbild (Planungshorizont 2040), wo sich die Gemeinde wie entwickeln soll.  

Aufgrund neuerer Erkenntnisse und Änderungen wurde das REL nach der 

Erarbeitung des Planungsentwurfs aktualisiert. Im Rahmen des Mitwirkungs-

verfahrens können alle Interessierten zur Umsetzung Stellung nehmen. 

Abstimmung mit technischer und sozialer Infrastruktur 

Technische Infrastruktur, Werkleitungen 

Die Infrastrukturanlagen der Gemeinde Thalheim werden regelmässig unter-

halten und bei Bedarf saniert oder erneuert. Dies betrifft sowohl die Anlagen 

im Baugebiet als auch ausserhalb Baugebiet. Die Anlagen der Ver- und Ent-

sorgung weisen genügend Reserven aus und können das prognostizierte Be-

völkerungswachstum aufnehmen. 

Altersfürsorge 

Das Angebot an altersgerechten Wohnungen wurde in den letzten Jahren mit 

dem Bau von neuen Mehrfamilienhäusern (z. B. Breiti) verbessert. Pflegebe-

dürftige Personen können im Alters- und Pflegezentrum Schenkenbergertal 

einen Platz finden. Mit der Zunahme und der tendenziellen Alterung der Be-

völkerung wird die Nachfrage nach altersgerechten Wohnungen weiter stei-

gen. 

Schule 

Die Gemeinde verfügt über einen Kindergarten und ein Schulhaus, in dem die 

Primarschule unterrichtet wird. In Thalheim gehen 72 Kinder zu Schule 

(Schuljahr 2020/21). Das Schulhaus ist gemäss der Gemeinde gut belegt und 

hat nur noch für wenige Schüler Kapazität. Die Realschule und die Sekundar-

schule können in Veltheim besucht werden, die Bezirksschule in Schinznach-

Dorf. Die Kantonsschulen liegen in Aarau, Baden und Wettingen. 

Freizeit 

Die Gemeinde Thalheim weist einige Naherholungsgebiete in unmittelbarer 

Nähe (BLN, Jurapark) auf, welche durch ein vielfältiges Wegnetz bestens er-

schlossen sind. Es besteht kein unmittelbarer Handlungsbedarf.  

Feuerwehr 

Die Gemeinde Thalheim verfügt über eine eigene Feuerwehr. Das Feuerwehr-

magazin befindet sich gegenüber dem Gemeindehaus. Die Feuerwehr hat ge-

mäss der Gemeinde Potenzial zur Weiterentwicklung. 

Verwaltung 

Am Verwaltungsstandort Thalheim sind genügend Reserven vorhanden, wel-

che bei Bedarf einen Ausbau der Verwaltung ermöglichen würden. Die Flä-

chen der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen werden dafür nicht benötigt. 
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2.5 Rechtskräftige Sondernutzungspläne 

Im Gemeindegebiet gibt es mehrere rechtskräftige Sondernutzungspläne (Er-

schliessungs- oder Gestaltungspläne nach §§ 17 ff BauG). Grundsätzlich be-

halten diese ihre Gültigkeit, soweit keine Widersprüche zum neuen überge-

ordneten Recht entstehen. Ist ein Sondernutzungsplan vollständig umgesetzt 

und wirkungslos, kann dieser aufgehoben werden. Die folgende Übersicht 

zeigt auf, wo Handlungsbedarf (Anpassung oder Aufhebung) besteht. 

Tabelle 4: Überbauungsplan Häuptli und Gestaltungsplan Bären 

 Sondernutzungs-
plan 

Ursprünglicher Zweck und 
Stand heute 

Handlungs-
bedarf 

1 Überbauungsplan 
ĂHªuptli-Geissa-
cherñ 

- Sorgfältige Eingliederung 
der Bauten in die land-
schaftliche und bauliche 
Umgebung 

- Genehmigung 1989 
- teilweise umgesetzt 

aufheben  
(Inhalte in 
BNO integ-
rieren) 

2 Gestaltungsplan 
ĂBªren-Baumgar-
tenñ 

- Koordinierte Erschliessung 
und Bebauung 

- Genehmigung 2008 
- bereits vollständig umge-

setzt 
 

aufheben 

 
 

Tabelle 5: Gestaltungsplan Langmatt 

 Sondernutzungs-
plan 

Ursprünglicher Zweck und 
Stand heute 

Handlungs-
bedarf 

3 Gestaltungsplan 
ĂLangmattñ 

- Auf die bauliche und land-
schaftliche Umgebung ab-
gestimmt Bebauung 

- Genehmigung 2006 
- bereits vollständig umge-

setzt 
 

beibehalten 

 

1 

2 

3 
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Tabelle 6: Gestaltungsplan Breiti 

 Sondernutzungs-
plan 

Ursprünglicher Zweck und 
Stand heute 

Handlungs-
bedarf 

4 Gestaltungsplan 
ĂBreitiñ 

- Auf die bauliche und land-
schaftliche Umgebung ab-
gestimmt Bebauung 

- Genehmigung 2013 
- noch nicht vollständig umge-

setzt 
 

beibehalten 

 
 

Verfahren 

Die Aufhebung oder Änderung der oben genannten Sondernutzungspläne er-

folgt im gleichen Verfahren wie deren Erlass, unabhängig von der allgemeinen 

Nutzungsplanung. Es ist jedoch vorgesehen, die öffentliche Auflage der Auf-

hebung zeitgleich mit der Gesamtrevision Nutzungsplanung durchzuführen. 

 

4 
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3. Zentrale Sachthemen 

3.1 Bevölkerungsentwicklung und Bedarf an Bauzonen 

Vorgaben kantonaler Richtplan 

Gestützt auf das Bundesrecht (Raumplanungsgesetz RPG) und insbesondere 

auf den kantonalen Richtplan und das kantonale Baugesetz (BauG) ist das 

Fassungsvermögen der Bauzonen zu überprüfen und soweit notwendig an-

zupassen (Rechtsgrundlagen siehe Tabelle 7). Dabei spielen auch die Mass-

nahmen zur Entwicklung nach innen eine bedeutende Rolle. 

Tabelle 7: Rechtsgrundlagen Innenentwicklung 

Art. 15 Abs. 1+2 RPG 1 Die Bauzonen sind so festzulegen, dass sie 
dem voraussichtlichen Bedarf für 15 Jahre ent-
sprechen. 
2 Überdimensionierte Bauzonen sind zu reduzie-
ren. 
 

Art. 15 Abs. 4 RPG 4 Land kann neu einer Bauzone zugewiesen 
werden, wenn: 

b.  es auch im Fall einer konsequenten Mobili-
sierung der inneren Nutzungsreserven in 
den bestehenden Bauzonen voraussicht-
lich innerhalb von 15 Jahren benötigt, er-
schlossen und überbaut wird; 

 

Richtplan S 1.2,  
Planungsanweisung 
2.1 

Die Gemeinden zeigen die Schritte auf, wie bis 2040 die 
Mindestdichten erreicht werden. 

 
 

§ 13 BauG 2bis Die Gemeinden zeigen auf, wie sie die innere 
Siedlungsentwicklung und die Siedlungsqualität 
fördern und wie die Siedlungsentwicklung auf die 
vorhandenen oder noch zu schaffenden Kapazi-
täten des Verkehrsnetzes abgestimmt ist. 
 

§ 46 BauG 1 Die Gemeinden fördern insbesondere eine ver-
dichtete Bauweise, die Schliessung von Baulü-
cken sowie die vollständige Ausnutzung beste-
hender Gebäude. 
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Bevölkerungsentwicklung 

Ein erstes grösseres Wachstum fand in der Gemeinde Thalheim in den 

1990er-Jahren statt, als die Bevölkerungszahl von 615 auf 792 Einwohner 

(+29%) anstieg. Anschliessend stagnierte das Bevölkerungswachstum bis 

zum Ende der 2000er-Jahre wieder, ehe es bis heute wieder ansteigt. Die 

heutige Einwohnerzahl beträgt 897 Einwohner (Stand 30.09.2022). 

Das Raumkonzept Aargau geht im ländlichen Entwicklungsraum von einem 

jährlichen Wachstum von 0.45 % pro Jahr aus. Ausgehend vom Jahr 2012 

ergibt dies eine Bevölkerungszahl von ca. 820 im Jahr 2030 und 860 für den 

Richtplanhorizont 2040. Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre ist er-

sichtlich, dass das Wachstum nicht so stattgefunden hat und dass die Richt-

planprognose Ende 2021 bereits erreicht wurde. Es ist aufgrund der aktuellen 

Bautätigkeit- und eingaben auch in den nächsten Jahren mit einem stärkeren 

Wachstum zu rechnen. 

 

Abbildung 3: Bevölkerungsentwicklung 1980 - 2020 (Quelle: Statistik Aargau - kanto-
nale Bevölkerungsstatistik 

In Thalheim hat seit 2011 die Anzahl der Arbeitsstätten (9%) und Beschäftig-

ten (2.3%) leicht abgenommen. Die Anzahl der Beschäftigten hat nur im Sek-

tor 3 (Gastgewerbe, Handel, freie Berufe) leicht zugenommen (5.8%). 

Im Jahr 2018 wies die Gemeinde total 70 Arbeitsstätten und 258 Beschäftigte 

auf, was einem Verhältnis von 31 Arbeitsplätzen pro 100 Einwohner ent-

spricht. Damit ist die Beschäftigtenentwicklung in der Gemeinde Thalheim von 

untergeordneter Bedeutung. 

Tabelle 8: Arbeitsstätten und Beschäftigte (Bundesamt für Statistik, Statistik der Un-
ternehmensstruktur) 

 Anzahl Arbeitsstätten Voll- und Teilzeitbeschäftigte 

 Sektor 
1 

Sektor 
2 

Sektor 
3 

Total Sektor 
1 

Sektor 
2 

Sektor 
3 

Total 

2011 27 13 37 77 59 85 120 264 

2018 25 9 36 70 57 74 127 258 

Wachs-
tum (%) 

-7.4 -30.7 -2.7 -9.1 -3.4 -13.0 5.8 -2.3 
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Stand der Erschliessung 

Abbildung 4 zeigt alle bestehenden Bauzonen der Gemeinde Thalheim und 

insbesondere den Erschliessungsstand der unüberbauten Flächen (Stand 

2021). Die grössten zusammenhängenden Reserven befinden sich im 

Häuptli, Breiti und im Oberdorf. 

 

Abbildung 4: Stand der Erschliessung 2021 (AGIS) 

 

Aktuelle Bauprojekte sind in Tabelle 9 ersichtlich. Durch die vielen Überbau-

ungen ist in den nächsten Jahren mit einem weiteren Anstieg der Einwohner-

zahl zu rechnen. 

Tabelle 9: Aktuelle Bauprojekte (Stand Oktober 2022)  

Gebiet/Parzelle Projekt Stand der Planung 

Chilerai/907, 208 3 EFH Abparzelliert in 907 (bis dato kein Projekt), 1051 
(EFH im Bau), 1059 (EFH in öffentlicher Auflage) 

Ziiner/1052 4 Doppel-EFH Baubewilligung erteilt ï Bau noch nicht begonnen 

Brunnmatt/93 4 EFH im Bau 

Häuptli/985 10 EFH Baueingabe erfolgt ï noch nicht publiziert 

Gishübel/46 10 EFH Voranfrage erfolgt 

Breiti/915 EFH / MFH Abparzelliert. Bis dato 2 Etappen 

1. Etappe  

1 MFH auf 915 im Bau 

1 EFH auf 1063 im Bau 

1 EFH auf 1064 bezogen 

2. Etappe (1 EFH auf 1061) im Bau 

Breiti/1025 EFH im Bau 

Breiti/1027 EFH Vorprojekt in Arbeit 

Breiti/1053 2 MFH Auflagefrist abgelaufen, BBW hängig 

Langmatt/920 EFH Baueingabe erfolgt, Baubewilligung in Arbeit 

Neumatt/1058 EFH Baueingabe erfolgt, Baubewilligung in Arbeit 

Büel/880 EFH Baueingabe erfolgt ï öffentliche Auflage 

Breiti 
(baureif) 

Gishübel 
(langfristige Reserve) 

Ziiner 
(bewilligt) 

Häuptli 
(baureif / baureif in 5 Jahren) 

Geisacher 
(baureif) 

Oberdorf I 
(langfristige Reserve) 

Oberdorf II 
(langfristige Reserve) 

Neumatt 
(langfristige Reserve) 

Büel 
(langfristige Reserve) 
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Für die Gemeindeentwicklung ist ein Bevölkerungswachstum vertretbar, wel-

ches mit den bestehenden Infrastrukturen vereinbar ist. Aufgrund der aktuel-

len Entwicklung kann eine Gesamtbevölkerungszahl zwischen 1ó100 und 

1ó200 Einwohnern als realistischer Zielwert angenommen werden. 

Bedarf an Bauzonen 

Als Grundlage für die Beurteilung des Fassungsvermögens und des Bedarfs 

an Bauzonen hat sich eine Delegation aus Gemeinderat und Planungskom-

mission intensiv mit der Bebaubarkeit der Bauzonen auseinandergesetzt. 

Dazu wurden für jede einzelne Parzelle der bebaubare Flächenanteil und da-

raus das mögliche Entwicklungspotenzial bestimmt. Eine Zusammenfassung 

dieser Auswertung befindet sich im Anhang B (Stand 2020). 

Daraus geht hervor, dass im Durchschnitt rund 20 % der Bauzonenflächen 

nicht bebaubar sind. Dafür sind verschiedene Faktoren wie die Topografie, 

Gewässerräume und Strassenflächen verantwortlich. Von der Fläche der un-

überbauten Wohn- und Mischzonen von 5.8 Hektaren sind nur rund 3.6 Hek-

taren als überbaubar beurteilt worden. Die gut bebaubaren Parzellen sind be-

reits bebaut. Aus diesem Sachverhalt lässt sich unter anderem die tiefe Ein-

wohnerdichte von 29 Einwohner pro Hektare in den überbauten Wohn- und 

Mischzonen begründen. Die geforderte Einwohnerdichte von 40 E/ha gemäss 

Raumkonzept kann aufgrund der tiefen Bebaubarkeit nur bezogen auf die 

überbaubaren Flächen erreicht werden. 

In Tabelle 10 wird als Abschätzung das Fassungsvermögen der bestehenden 

Bauzonen aufgrund der oben beschriebenen Vorgehensweise ermittelt und 

den Planwerten der Einwohnerzahl gemäss Raumkonzept gegenübergestellt. 

Dabei werden die Flächen aufgrund der oben genannten Erkenntnisse redu-

ziert. Aufgrund der tatsächlich eruierten zusätzlichen Bebaubarkeit der Par-

zellen in den überbauten Flächen kann die Einwohnerzahl in den Wohn- und 

Mischzonen innerhalb des Bauzonengebiets auf rund 840 erhöht werden. Es 

kann abgeleitet werden, dass die bereits überbauten Wohn- und Mischzonen 

von rund 23 ha auf den überbaubaren Flächen (rund 21 ha) die prognostizier-

ten Einwohner gemäss Raumkonzept aufnehmen können. 

Tabelle 10: Fassungsvermögen der bestehenden Bauzonen (Zusammenzug Berech-
nung der Gemeinde, Stand 2020, Anhang B) 

Zone Über-
baute  
Fläche 
[ha] 

unüber-
baute  
Fläche 
[ha] 

Einwohnerkapazität  
(rein rechnerisch) 

Einwohner-
zahl 2040 
gemäss 
Raumkon-
zept 

Überbaute 
Flächen 

Unüber-
baute Flä-
chen 

Total 

Dorfzone  
total 

14.31 2.55    
 

Anteil Dorfzone 
bebaubar 

13.0 1.8 551 181 732  

Wohnzone 1 
Gländ total 

0.95 0.00     

Anteil Zone W1 
bebaubar 

0.9 0.0 35 0 35  

Wohnzone 2 
total 

8.06 3.27     

Anteil Zone W2 
bebaubar 

7.4 1.8 252 129 381  

Total 
Wohn- und 
Mischzonen 

23.32 5.82    
 

Anteil Wohn- / 
Mischzonen be-
baubar 

21.3 3.6 838 310 1ó148  

Einwohner in übrigen Zonen und aus-
serhalb der Bauzone 

150 0 150  

Total   988 310 1ó298 860 
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Beurteilung Bedarf an Bauzonen und Bevölkerungsentwicklung 

Gemäss Tabelle 10 wird rein rechnerisch, basierend auf dem rechtsgültigen 

Bauzonenplan, von einem theoretisch realisierbaren Fassungsvermögen von 

rund 1ó300 Personen inklusive der Einwohner ausserhalb Baugebiet bis 2040 

ausgegangen. Dieser Wert liegt rund 50% über dem Zielwert gemäss Richt-

plan (rund 860 Einwohner bis 2040), welcher unter dem Hintergrund des bis-

herigen Wachstums viel zu tief festgelegt ist. 

Werden nun alle inneren Reserven in den überbauten Wohn- und Mischzonen 

in den nächsten 15 bis 20 Jahren aktiviert und alle unüberbauten Bauzonen 

entwickelt, so dass die Mindestdichten gemäss Richtplan erreicht werden, 

liegt das Fassungsvermögen des Entwurfs des Bauzonenplans bei rund 1ó200 

Einwohnern inklusive der Einwohner ausserhalb Baugebiet (siehe auch Kapi-

tel 3.2). 

Die verschiedenen Entwicklungsszenarien der Bevölkerung sind in Abbildung 

5 dargestellt.  

 

 

Abbildung 5: Szenarien Bevölkerungsentwicklung (linear) 

 

Auszonungen 

Aufgrund der grossen Differenzen zwischen dem Fassungsvermögen gemäss 

Richtplan dem theoretisch realisierbaren Fassungsvermögen sind Auszonun-

gen zu prüfen. Alle grösseren unbebauten Reserven und Gebiete am Sied-

lungsrand wurden hinsichtlich einer möglichen Auszonung auf folgende Krite-

rien geprüft: 
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¶ Zeitpunkt der Einzonung (Rechtssicherheit, Planbeständigkeit)  

¶ Lage im Siedlungsgebiet 

¶ Zentralität beziehungsweise Wichtigkeit für die Gemeinde (u.a. öV-Er-

schliessungsgüte) 

¶ Stand der Erschliessung (Baureife) 

¶ Bewilligungsfähigkeit und rechtliche Sicherstellung Bauvorhaben 

¶ Eignung für landwirtschaftliche Nutzung (Topografie, Zugang, usw.) 

¶ Überbaubarkeit (Topografie, Parzellenform, Mobilisierungshindernisse)  

Die Kriterien wurden mit einem Wert von 1 bis 3 gewichtet. Von den unter-

suchten Kriterien haben insbesondere die Zentralität, der Stand der Erschlies-

sung sowie die vorhandene Bauabsicht (bzw. deren Bewilligungsfähigkeit und 

rechtliche Sicherstellung) eine hohe Relevanz. Anschliessend wurde für jedes 

Gebiet festgelegt, wie stark es sich anhand der Kriterien für eine Auszonung 

eignet. Aufgrund der Gesamtbeurteilung eignen sich die in Tabelle 11 Gebiete 

für eine Auszonung. Die vollständige Bewertungstabelle mit allen geprüften 

Gebieten kann in Anhang A eingesehen werden. 

Tabelle 11: Übersicht Auszonungen 

Planausschnitt Reserve Gesamtbeurteilung 

 Parz. 953,  

Biel 

ca. 0.1 ha 

Reserve an strategisch unwichti-
ger Lage am Siedlungsrand, ge-
eignet für landwirtschaftliche Nut-
zung, ragt in Landwirtschaftszone 

Auf der angrenzenden Parzelle 
207 wird im Rahmen der Vertie-
fungsstudie Oberdorf eine grös-
sere bauliche Dichte vorgesehen. 

 

 

 

 

 

Parz. 217,  

Chilerai 

ca. 0.4 ha 

Reserve an strategisch unwichti-
ger Lage am Siedlungsrand, ge-
eignet für landwirtschaftliche Nut-
zung, kein Bedarf für öffentliche 
Zone 

Im Rahmen der Vertiefungsstudie 
Oberdorf wird ein Teil der Par-
zelle 217 in die Wohnzone 2 
Gländ umgezont. 

 

 

 

 

 

Parz. 46,  

Gishübel 

ca. 0.55 ha 

Reserve an teils wichtiger und 
sensibler Lage, Freiraum als Qua-
lität, ohne konkrete Bauabsicht 

 

 

Im Oberdorf wird ein grosser Teil der Parzelle 197 (OEBA-Zone) zu Gunsten 

des Gländbachs in eine Grünzone umgezont. Im Gebiet Büel wird die beste-

hende Grünzone mit Hecke beibehalten. 
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3.2 Innenentwicklungspfad 

Im ländlichen Entwicklungsraum (Raumkonzept), zu welchem die Gemeinde 

Thalheim zugeordnet ist, soll die innere Siedlungsentwicklung mit sorgfältigen 

Neu- und Umbauten und einer sanften Nachverdichtung angegangen werden. 

Mittelfristig sind die Einwohnerdichten gemäss Richtplan zu erreichen. Für die 

bestehenden Betriebe sind gute Voraussetzungen zu gewährleisten. 

Des Weiteren muss auch die demografische Entwicklung berücksichtigt wer-

den: Die Zahl der über 65-Jährigen wird sich bis in zwanzig Jahren verdop-

peln, während die erwerbsmässige Bevölkerung abnehmen wird (Statistik 

Aargau). Diese Aspekte gilt es bei der Innenentwicklung und der Schaffung 

von neuem Wohnraum zu berücksichtigen. 

Übersicht 

Die Gesamtheit der Massnahmen zur Umsetzung der Innenentwicklung ist in 

Tabelle 12 zusammengefasst. Die zentralen Gebiete für die Gemeinde Thal-

heim sind die definierten Schlüsselgebiete. 

Tabelle 12: Überblick Massnahmen Innenentwicklung 

Massnahmenkate-
gorie 

Massnahme Umset-
zung 

Auf-/ Umzonung Umzonung W1 Gländ in W2 Gländ BNO 

Umzonung W2 in W2 Häuptli (im Peri-
meter des rechtskräftigen Erschlies-
sungsplans Häuptli-Geisacher) 

BNO 

 Umzonung D in D2 (Teile ausserhalb 
Ortsbildschutzperimeter) 

BNO 

Sondernutzungsplan-
gebiete /  
Gesamtkonzept 

Schlüsselgebiete: Häuptli, Oberdorf  

Anreizsysteme Nutzungsbonus für Arealüberbauung § 39 
BauV 

Baulandmobilisie-
rung 

Sensibilisierung Grundeigentümer  
 § 28i 

BauG Verträge zur Baupflicht bei wichtigen 
Gebieten 
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Schlüsselgebiete und Handlungsgebiete 

In Thalheim befinden sich mehrere unbebaute Flächen im Siedlungsgebiet. 

Das Augenmerk liegt auf dem noch unbebauten Bauland rund um das Ober- 

und Unterdorf, welche gemäss ISOS besonders schützenswert sind und sorg-

fältig gestaltet werden müssen. Diese Flächen eignen sich aufgrund der Lage 

optimal für eine Wohn- oder Mischnutzung und könnten potenziell einen Bei-

trag für eine qualitätsvolle Quartierentwicklung leisten.  

In den Schlüsselgebieten werden mit einer Sondernutzungsplanpflicht oder 

verbindlichen Zielsetzungen die Umsetzung der übergeordneten Ziele und die 

Realisierung einer angemessenen Dichte sichergestellt. Die Gebiete im Ober-

dorf und Häuptli stellen Schlüsselgebiete dar, welche in einem Gesamtkon-

zept unter Einbezug der bestehenden Gebäude und Freiräume entwickelt 

werden müssen. 

In den Handlungsgebieten wird die bauliche Entwicklung gefördert. Nebst den 

Umzonungen ist eine Sensibilisierung der Grundeigentümer in Bezug auf die 

baulichen Möglichkeiten vorzusehen. Das Gebiet Polenstrasse / Rosenrain 

sowie die Dorfzonen können als Handlungsgebiete bezeichnet werden.  

 

Abbildung 6: Übersicht Schlüsselgebiete 

  

Oberdorf 

Häuptli 
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Schlüsselgebiet Häuptli 

 

 

Übersicht 
 

Parzelle: 985 
Fläche: 5ó492 m2 
 
Zone rechtskräftig: Wohnzone 2 
(Perimeter Überbauungsplan 
Häuptli-Geissacher) 
 
Zone Entwurf: Wohnzone 2 Häuptli 
(mit überlagerten Bestimmungen) 
 
Erschliessung: Hauptstrasse K474 
und Häuptli 
 
Bewohner heute: unbewohnt 
 

Abschätzung Potential Einwohner: 
30 bis 40 Einwohner 
(50 bis 70 Einwohner pro Hektare) 

 

Das Gebiet Häuptli befindet sich gegenüber dem Oberdorf an einer stark ex-

ponierten Hanglage und liegt im Perimeter des kommunalen Überbauungs-

plans Häuptli-Geissacher (Spezialbauvorschriften) von 1988. Die Parzelle 

985 (ca. 5500 m2 ist noch unbebaut und liegt im Gesamteigentum einer Er-

bengemeinschaft. Östlich davon befindet sich die ausparzellierte Fussweg-

verbindung der Parzelle 109 (Einwohnergemeinde Thalheim). Südlich kann 

das Gebiet via Kantonsstrasse über die bestehende Einfahrt der Nachbarpar-

zelle 108 und nördlich über die Strasse Häuptli erschlossen werden. 

Der Überbauungsplan sorgt für die sorgfältige Eingliederung der Bauten in die 

schützenswerte Umgebung. Im räumlichen Entwicklungsleitbild wird für das 

Gebiet Häuptli ein Gesamtkonzept angestrebt, um eine ortsbaulich und archi-

tektonisch besonders gute Lösung zu finden. 

Der Perimeter des Überbauungsplans Häuptli-Geissacher wird aufgehoben. 

Anstelle dessen wird die Wohnzone 2 in die Wohnzone 2 Häuptli umgezont. 

Die relevanten Inhalte der Spezialbauvorschriften des Überbauungsplans 

werden in die neue BNO aufgenommen. In der BNO werden in den Wohnzo-

nen für Gebiete an besonders exponierten Lagen und welche für das Ortsbild 

von zentraler Bedeutung sind, ohnehin spezielle Anforderungen festgelegt. 

Diese Gebiete sind sorgfältig zu bebauen und gestalten. Zusätzlich wird in der 

BNO ein Gestaltungsplan für die Erschliessung und Bebauung vorausgesetzt. 

Bei einer Arealüberbauung kann auf den Gestaltungsplan verzichtet werden. 

Ein zusätzliches Geschoss kann im Rahmen eines Gestaltungsplans jedoch 

nicht geltend gemacht werden. Für das Gebiet Häuptli (Parzelle 985) wurden 

die folgenden spezifischen Zielsetzungen und Qualitätskriterien formuliert: 

¶ Siedlungsverträgliche Gestaltung und architektonisch einwandfreie Ein-

ordnung der Bauten in die Landschaft und Umgebung (Vermeidung von 

Terrassenhäusern). 

¶ Sorgfältiger Umgang mit dem Terrain und überzeugende Gestaltung der 

Aussenräume 

¶ Übergeordnete und flächensparende Erschliessung und Parkierung auf 

den Parzellen (Gemeinschaftsparkierung) 
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Schlüsselgebiet Oberdorf 

 

Übersicht 
 
Parzellen: 202-207, 906, 971, 980 
Fläche: 8ó600 m2 
 
Zone rechtskräftig: Dorfzone (teils 
Ortsbildschutzperimeter) 
 

Zone Entwurf: Dorfzone 1 (mit 
überlagerten Bestimmungen) 
 
Erschliessung: Kirchgasse, Gländ, 
Oberdorf, Hinter-der-Mühle 
 
Abschätzung Potential Einwohner: 
Total 80 bis 90 Einwohner 
(80-90 Einwohner pro Hektare) 

 

Das Gebiet Oberdorf befindet sich zwischen der Strasse Oberdorf und Kirch-

gasse und liegt südlich der im ISOS und Ortsbildschutzperimeter liegenden 

traufständigen Gebäude. Es umfasst den unbebauten durchgrünten Freiraum 

im Innern der Bebauung. Das Pfarrhaus auf der Parzelle 197 steht unter kan-

tonalem Denkmalschutz. Inmitten durch den Freiraum fliesst der eingedolte 

Gländbach. 

Im Zusammenhang mit dem REL wurde für das Gebiet ein Richtkonzept aus-

gearbeitet (siehe REL Teil B, Gebiet Oberdorf). Dabei werden der bäuerliche 

Strassenraum, das schützenswerte Ortsbild, der sensible Frei- und Land-

schaftsraum sowie der eingedolte Bachlauf hervorgehoben. Bei einer Neube-

bauung in diesem Gebiet ist der Gländbach wieder offen zu legen. 

In der Nutzungsplanung wird der Ortsbildschutzperimeter aufgehoben und an-

stelle dessen die Dorfzone 1 ausgeschieden. Der unbebaute Bereich der Par-

zelle 197 inmitten der Gebäude wird der Grünzone zugewiesen, da aufgrund 

des Bachverlaufs keine weitere Bebauung möglich ist und der Freiraum zu-

dem hohe räumliche Qualitäten aufweist. 

Für die Bebauung des Gebiets wird in der BNO ein Gestaltungsplan und ein 

Wasserbauprojekt für die Öffnung des Gländbachs verlangt. Bei einem Bau-

vorhaben, welches die spezifischen Zielsetzungen (siehe unten), gestützt auf 

das REL, erfüllt, kann auf den Gestaltungsplan verzichtet werden. 

Für das Gebiet Oberdorf wurden die folgenden spezifischen Zielsetzungen 

und Qualitätskriterien formuliert: 

¶ Neubauten sollen sich sorgfältig und mit hoher Qualität in das beste-
hende Ortsbild einfügen. Die ortsbauliche Grundstruktur mit strassenbe-
gleitenden Bauten und innerem Freiraum soll konsequent fortgeführt 
werden. Neubauten sollen sich bezüglich Charakteristik und Körnigkeit 
an die Bauten des schützenswerten Ortsbildes anlehnen. 

¶ Der innere Freiraum entlang des Baches, resp. eingedolten Baches ist 
zu respektieren und mit einheitlicher Gestaltung zu entwickeln. Die Frei-
räume sollen hochwertig und mit ländlich bäuerlichem Charakter gestal-
tet werden. 
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Handlungsgebiet Polenstrasse / Rosenrain 

 

 
 

Übersicht 
 
Parzelle: 74, 75, 76 
Fläche: 4ó078 m2 
 
Zone rechtskräftig: W2  
 

Zone Entwurf: W2 (mit überlagerten 
Bestimmungen) 
 
Erschliessung: Rosenrain und Po-
lenstrasse 
 
Bewohner heute: 8 Einwohner 
 
Abschätzung Potential Einwohner 
15 bis 25 Einwohner 
(40 bis 60 Einwohner pro Hektare) 

 

Das Gebiet Polenstrasse/Rosenrain befindet sich in der Wohnzone 2 zwi-

schen der Rosenrain und der Polenstrasse. Die Parzellen 74, 75 und 76 sind 

allesamt im nördlichen Bereich bebaut und weisen im südlichen Teil noch 

freies Bauland auf. Entlang des Gebiets ist das Substanzschutzobjekt (Ge-

denktafel) der Verbindungsstrasse ĂPolenstrasseñ zu ber¿cksichtigen, welche 

im Unterdorf beginnt und sich gegen Norden (Schenkenbergerhof/Stalten) er-

streckt. Das ganze Gebiet weist eine Fläche von rund 4ó078 m2 auf und um-

fasst verschiedene Grundeigentümer. Das Gebiet ist heute über die Rosen-

rain erschlossen, kann aber auch über die Polenstrasse angebunden werden. 

Das Gebiet wird in der Wohnzone 2 belassen. Falls die südliche Bautiefe über 

die Polenstrasse erschlossen wird, ist ein Erschliessungsplan erforderlich. Auf 

den Erschliessungsplan kann verzichtet werden, wenn ein Gesamtkonzept für 

die Erschliessung des Gebiets über die Polenstrasse vorliegt. Dieses hat zu-

sammen mit dem ersten Baugesuch vorzuliegen und sicherzustellen, dass die 

Erschliessung der jeweils benachbarten Parzellen auch bei einer späteren 

Bebauung funktioniert. 

Abschätzung Innenentwicklungsbeitrag 

Der Nachweis, wie die Gemeinde die Dichtevorgaben des Richtplans errei-

chen kann, ist Genehmigungsvoraussetzung für die Gesamtrevision Nut-

zungsplanung. Sämtliche relevante Tabellen befinden sich in Anhang B; nach-

folgend werden die wichtigsten Zahlen kommentiert. Grundlage der Abschät-

zung bildet das Dokument ĂAbschªtzung Innenentwicklungsbeitragñ (Depar-

tement BVU, Planungswegweiser hochwertige Siedlungsentwicklung nach in-

nen, Werkzeugkasten W4d). 

Die nachfolgenden Berechnungen wurden im Jahr 2021 mit Einwohnerzahlen 

aus dem Jahr 2020 durchgeführt. 

Schlüsselgebiete 

Als Schlüsselgebiete werden grosse zusammenhängende Baulandreserven 

bezeichnet. Die grössten Baulandreserven mit grossem Entwicklungspoten-

tial und welche von zentraler Bedeutung für die Gemeinde sind, befinden sich 

gemäss Tabelle 13 im Gebiet Häuptli und im Oberdorf. 



 

20 | Zentrale Sachthemen 

Innerhalb des Planungshorizonts von 15 Jahren kann aufgrund der getroffe-

nen Annahmen von rund 60 zusätzlichen Einwohnern ausgegangen werden 

(Tabelle 13). Im unbebauten Schlüsselgebiet Häuptli wird eine Dichte von 60 

Einwohnern pro Hektare angestrebt. Für das Gebiet im Oberdorf wird auf-

grund des Bachverlaufs Gländ und der Ortslage eine Dichte von 50 E/ha an-

gestrebt. 

Tabelle 13: Unüberbaute Flächen der Schlüsselgebiete 

Schlüssel- 
gebiete 

Nutzungs-
zone  
kommunal 

Brutto-
fläche 
Bauzone 
(ha) 

Einwohner-
zahl heute 
(Oktober 
2020) 

Einwoh-
nerdichte 
2040 
(E/ha) 

Anz. Ein-
wohner 
2040 

Anz. Ein-
wohner  
realisierbar 
in 15  
Jahren 

Häuptli W2 0.55 0 60 33 26 

Oberdorf D1 0.46 0 80 37 30 

Handlungsgebiete 

Als Handlungsgebiete werden bereits überbaute Areale bezeichnet, in wel-

chen im Rahmen einer Revision der Nutzungsplanung spezifische planeri-

sche Massnahmen zur Innenentwicklung vorgesehen sind. Im Falle der Ge-

meinde Thalheim betrifft dies das Gebiet Polenstrasse/Rosenrain. 

Tabelle 14: Überbaute Areale der Handlungsgebiete 

Handlungsge-
biet 

Nutzungs-
zone kom-
munal 

Bruttoflä-
che 
Bauzone 
(ha) 

Einwoh-
ner-
dichte 
2040 
(E/ha) 

Anzahl 
Einwoh-
ner 2040 

Anzahl 
Einwoh-
ner 
heute 

Zusätzliche 
Einwohner 
realisierbar 
in 15 Jahren 

Polenstrasse/ 
Rosenrain 

W2 0.41 50 20 8 9 

 

Das Handlungsgebiet Polenstrasse/Rosenrain verbleibt in der Wohnzone 2. 

Durch ein Gesamtkonzept für die Erschliessung und Überbauung der südli-

chen Bautiefe kann von einer Erhöhung der Dichte auf 50 Einwohner pro Hek-

tare ausgegangen werden.  

Mit der getroffenen Massnahme kann somit ein Zuwachs von rund 10 Einwoh-

nern erwartet werden. 

Realisierbares Fassungsvermögen in übrigen Wohn- und Mischzonen 

Nebst den Schlüsselgebieten tragen auch die übrigen (un)überbauten Wohn- 

und Mischzonen zur Innenentwicklung bei. Diese befinden sich insbesondere 

in den Gebieten Geisacher, Ziiner und Brunnmatt. Sie stellen einerseits klei-

nere Baulücken (i.d.R. Einzelparzellen) und andererseits die bebauten Wohn- 

und Mischzonen dar, in denen keine spezifischen Massnahmen zur Sied-

lungsentwicklung nach innen getroffen wurden, welche aber beispielsweise 

durch den Einbau von Einliegerwohnungen oder den Ersatzneubau von klei-

nen Mehrfamilienhäusern (bis 4 Wohnungen in der W2) zu einer höheren Ein-

wohnerdichte beitragen können. Zusätzlich hat der Gemeinderat bei sämtli-

chen Bauzonen die Möglichkeit, übergeordnete Konzepte auszuarbeiten.  

Die Gesamtbetrachtung in Tabelle 15 zeigt, dass die Einwohnerzahl in den 

Wohn- und Mischzonen mit den getroffenen Massnahmen in 15 Jahren auf 

rund 950 Einwohner und bis 2040 auf rund 1ó000 Einwohner erhöht werden 



 

Zentrale Sachthemen | 21 

kann. Dies entspricht einer Erhöhung der Einwohnerdichte von heute 24 auf 

33 resp. 36 Einwohner pro Hektare. 

Tabelle 15: Realisierbares Fassungsvermögen in Wohn- und Mischzonen 

Wohn- und Mischzonen to-
tal 

Bruttofläche 
(ha) 

Einwohner-
zahl heute 
(Oktober 
2020) 

Einwohner-
zahl in 15 
Jahren 

Einwohner-
zahl 2040 

Total Areale der Schlüsselge-
biete (Tabelle 2a) 1.42 0 61 77 

Total weitere unüberbaute 
Wohn- und Mischzonen  
(Tabelle 2b) 3.42 0 132 165 

Total Areale der Handlungs-
gebiete (Tabelle 3a) 0.41 8 17 20 

Total übrige überbaute 
Wohn- und Mischzonen  
(Tabelle 3b) 23.16 661 740 759 

Total Wohn- und Mischzo-
nen (überbaut und unüber-
baut) 28.41 669 950 1ó021 

Einwohnerdichte in den 
Wohn- und Mischzonen   24 33 36 

Beurteilung Fassungsvermögen 

Das Fassungsvermögen des Entwurfs Nutzungsplanung Siedlung liegt ge-

mäss Tabelle 16 bei rund 950 Einwohnern in 15 Jahren (2035) und 1ó000 Ein-

wohnern bis zum Richtplanhorizont (2040). Zusammen mit den Einwohnern 

ausserhalb Baugebiet, für welche von keinem Wachstum ausgegangen wird, 

betrªgt die Einwohnerzahl rund 1ó100 (2035) bzw. 1ó170 (2040). 

Tabelle 16: Fassungsvermögen Siedlungsgebiet 

Gemeindegebiet total Einwoh-
nerzahl 
2029 

Einwohnerzahl in 
15 Jahren (2035) 

Einwohnerzahl 
2040 

Einwohner in den Wohn- 
und Mischzonen  
(Tabelle 4b)   950 1ó021 

Einwohner in Zone für öf-
fentliche Bauten und Anla-
gen   6 6 

Fassungsvermögen Ent-
wurf Nutzungsplan Sied-
lung   956 1ó027 

Einwohner ausserhalb 
Baugebiet   144 144 

Einwohnerzahl gesamtes 
Gemeindegebiet   1ó100 1ó171 

Planwert Einwohnerzahl 
gemäss Raumkonzept 815 840 860 

 

Gemäss der Beurteilung des Bedarfs an Bauzonen und Bevölkerungsentwick-

lung ist dieses Wachstum vertretbar (siehe Kap. 3.1, S. 14). 
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3.3 Flächenstatistik und Bauzonenbilanz 

Änderungsplan 

Im Änderungsplan der Bauzonen sind sämtliche Änderungen der Grundnut-

zungen ersichtlich. Dabei bedeutet eine weisse Fläche, dass die Grundnut-

zungszone unverändert ist. Eine farbige Fläche zeigt die Grundnutzungszone 

der rechtskräftigen Bauzone, welche im Entwurf geändert wird. 

Sämtliche Umzonungen, welche eine Änderung der Grösse des Siedlungsge-

biets zur Folge haben, können nur vorgenommen werden, wenn sie dem 

Richtplan, Kapitel S 1.2 Siedlungsgebiet, entsprechen (Tabelle 17). 

Tabelle 17: Umzonungen gemäss Richtplan, Kapitel S 1.2 Siedlungsgebiet 

Einzonungen Planungsanweisung 3.1 / 3.2 

Einzonungen erfolgen im Rahmen einer Gesamtüberprü-
fung der Nutzungsplanung und liegen innerhalb des im 
Richtplan festgesetzten Siedlungsgebiets. 

Anordnungs-
spielraum 

Planungsanweisung 3.5 

Anordnungsspielraum für die parzellenscharfe, plane-
risch zweckmässige Detailabgrenzung der Bauzonen. 

Auszonungen Planungsanweisung 4.2 

Dieses Siedlungsgebiet steht der Region, in der die Aus-
zonung erfolgte, für Einzonungen zur Verfügung. 

 

Die entstehenden Flächendifferenzen werden in einer Flächenbilanz sum-
miert. Daraus resultiert eine Reduktion des Siedlungsgebietes bzw. eine 
Vergrösserung der Fruchtfolgeflächen von 1.1 Hektaren (Anhang C). 
 
Im Folgenden werden alle Änderungen der Grundnutzungen mittels Karten-

ausschnitt und zugehöriger Tabelle aufgezeigt. 

  

Abbildung 7: Änderungsplan Bauzonen 

Die Änderungs-Nummer beginnt jeweils mit der Art der Änderung (Um = Umzonung, Ein = Ein-
zonung, An = Anordnungsspielraum, Aus = Auszonung), gefolgt von der zugewiesenen Num-
mer. Die Nummerierung ist fortlaufend und ist in 100er-Schritte nach Art der Änderung aufgeteilt 
(100er sind Umzonungen, 200er Einzonungen, 300er Anordnungsspielraum, 400er Auszo-
nung). 
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Umzonungen innerhalb Bauzonen 

Differenzierung Dorfzonen 

Die wichtigsten Umzonungen betreffen die Differenzierung der Dorfzonen 

(siehe auch Kapitel 3.5). Ein grosser Teil der heutigen Dorfzone wird in die 

Dorfzone 2 umgezont (im Änderungsplan hellbraun dargestellt). Die Orts-

kerne im Oberdorf und Unterdorf, welche heute im Ortsbildschutzperimeter 

liegen, werden der Dorfzone 1 zugeordnet (im Änderungsplan nicht darge-

stellt, da die Dorfzone 1 der heutigen Dorfzone entspricht). 

Tabelle 18: Umzonungen in D2 

Änderung 
Nr. 

Parz. Nr. Änderung 

Fläche [m2] Von Zone In Zone 

Um-T101 111 1ô135 D D2 

Um-T102 129, 184, 185, 186, 187, 
869, 933, 934, 941, 991 

8ó761 D D2 

Um-T106 206, 208, 1051, 1059 3ô801 D D2 

Um-T108 211, 214, 900, 950, 951, 
956, 997, 998 

5ó905 D D2 

Um-T109 150, 151, 152, 158, 161, 
914, 981, 1015 

12ó991 D D2 

Um-T110 162, 163, 1014 3ó784 D D2 

Um-T112 173, 999, 1000 4ó848 D D2 

Um-T115 6, 7, 8, 9, 27, 29, 30, 31, 
34, 35, 36, 38, 886, 887, 
913, 932, 936, 937, 938, 
939, 940, 1042 

17ó883 D D2 

Um-T117 2, 73, 78, 79, 927, 928, 
929, 930, 931, 972 

5ó978 D D2 

Um-T119 57, 58, 61, 84, 85, 86, 87, 
88, 89, 583, 877, 898, 
915, 957, 958, 959, 960, 
961, 962, 963, 964, 965, 
966, 1027, 1028, 1031, 
1038, 1041, 1048, 1050, 
1053 

33ó915 
 

D D2 

Oberdorf 

Das Schlüsselgebiet Oberdorf (siehe Kapitel 3.2) verbleibt in der Dorfzone 1 

und wird neu mit einer bedingten Gestaltungsplanpflicht überlagert (Perimeter 

Parzellen 202-207, 906, 971, 980). Das Pfarrhaus auf der Parzelle 197 und 

die Parzelle 204, welche sich heute in der Zone für öffentliche Bauten und 

Anlagen befindeen, werden ebenfalls in die Dorfzone 1 umgezont, um auch 

nicht-öffentliche Wohnnutzungen zu ermöglichen. Der unbebaute Teil der 

Parzelle 197 wird in eine Grünzone umgezont, da sie kaum bebaubar und von 

der Gewässerraumzone überlagert wird. 

Tabelle 19: Umzonungen Gebiet Oberdorf 

Änderung 
Nr. 

Parz. Nr. Änderung 

Fläche [m2] Von Zone In Zone 

Um-T103 197 1ô692 OeBA Gr 

Um-T104 197 614 OeBA D1 

Um-T118 204 931 OeBA D1 
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Gländ 

Die eingeschossige Wohnzone W1G ĂGlªndñ wird in eine zweigeschossige 

Wohnzone W2G, aber mit reduzierten Höhen, umgezont, da bereits heute teil-

weise zweigeschossige Bauten vorhanden sind. Am nördlichen Zonenrand 

wird zur Ergänzung der gegenüberliegenden Bebauung des Gebiets Oberdorf 

mit einem Doppeleinfamilienhaus ein Teil der Parzelle 217 von der Zone für 

öffentliche Bauten und Anlagen in die W2G umgezont. Zwischen der Kirche 

und der erweiterten Wohnzone bleibt ein Zwischenraum, um die Sicht auf die 

denkmalgeschützte Kirche freizuhalten. 

Tabelle 20: Umzonungen Gländ 

Änderung 
Nr. 

Parz. Nr. Änderung 

Fläche [m2] Von Zone In Zone 

Um-T107 220, 588, 589, 590, 591, 
875, 876, 878, 879, 888, 
889, 890, 891, 943, 944 

10ó137 W1G W2G 

UM-T125 217 820 OEBA W2G 

Häuptli 

Der ganze Hang im Gebiet Häuptli-Geisacher wird von der Wohnzone W2 in 

die Wohnzone W2H ĂHªuptliñ umgezont. Die wichtigsten Bestimmungen des 

rechtskräftigen Erschliessungsplans Häuptli-Geisacher werden in die Zonen-

bestimmungen integriert, so dass dieser aufgehoben werden kann. Das 

Schlüsselgebiet Häuptli (siehe Kapitel 3.2) wird zudem mit einer bedingten 

Gestaltungsplanpflicht überlagert (Perimeter Parzelle 985). 

Tabelle 21: Umzonungen Häuptli 

Änderung 
Nr. 

Parz. Nr. Änderung 

Fläche [m2] Von Zone In Zone 

Um-T111 149, 1037 2ó535 D W2H 

Um-T124 39, 41, 42, 43, 44, 45, 98, 
99, 101, 102, 103, 105, 
106, 107, 108, 109, 110, 
146, 147, 148, 356, 566, 
842, 883, 924, 925, 952, 
969, 968, 967, 970, 985, 
1008, 1010, 1011, 1012, 
1009, 1020, 1052 

40ó340 W2 W2H 

Breiti 

Im Gestaltungsplanperimeter ĂBreitiñ wurde f¿r die ¥ffnung des Hªgibachs 

Bachparzellen ausgeschieden. Diese werden in die Grünzone umgezont. 

Auch der ĂBereich Gr¿nflªche f¿r Spielen und Erholenñ gemªss Gestaltungs-

plan (Parzelle 1043) wird der Grünzone zugeteilt. 

Tabelle 22: Umzonungen Breiti 

Ände-
rung Nr. 

Parz. Nr. Änderung 

Fläche [m2] Von Zone In Zone 

Um-T105 1023, 1026, 1029 1ó761 D Gr 
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Gewerbezone im Gebiet Mülimatt 

Die Zonengrenze zwischen der Dorfzone und der Gewerbezone Mülimatt wird 

verschoben, so dass die Parzelle 1001 komplett in der Gewerbezone liegt. 

Die Parzelle wird auch auf dem Teil der Umzonung gewerblich genutzt. Heute 

besteht eine Gestaltungsplanpflicht über die ganze Gewerbezone. Diese wird 

beibehalten und auch über die erweiterte Fläche gelegt. 

Tabelle 23: Änderungen Grundnutzung Thalheim 

Änderung 
Nr. 

Parz. Nr. Änderung 

Fläche [m2] Von Zone In Zone 

Um-T113 1001 676 D G 

 

Die Gewerbezone Langmatt am östlichen Dorfeingang, welche mit einem 

rechtskräftigen Gestaltungsplan überlagert ist, wird ungeschmälert beibehal-

ten. Aktuell besteht kein Handlungsbedarf. 

Weitere Umzonungen 

Es werden weitere kleine Umzonungen gemäss Tabelle 24 mit dem Zweck 

einer sinnvollen Zonenabgrenzung vorgenommen. 

Tabelle 24: Weitere Umzonungen 

Änderung 
Nr. 

Parz. Nr. Änderung 

Fläche [m2] Von Zone In Zone 

Um-T114 1004 124 OeBA W2 

Um-T120 47 332 W2 D1 

Um-T121 22 102 D W2 

Einzonungen 

Es werden keine Einzonungen vorgenommen. 

Anordnungsspielraum (Arrondierungen) 

Entlang der Häuptlistrasse (Parzellen 39 und 41) werden an zwei Stellen 

kleine Arrondierungen vorgenommen, so dass die Strassenparzelle in der 

Bauzone zu liegen kommt. 

Tabelle 25: Arrondierungen 

Änderung 
Nr. 

Parz. Nr. Änderung 

Fläche [m2] Von Zone In Zone 

An-T301 41 230 LW W2 

An-T302 39 216 LW Gr 

Auszonungen 

In Kapitel 3.1 wurde hergeleitet, welche Bauzonen ausgezont werden sollen. 

Es handelt sich um die Parzellen in Tabelle 26. 

Tabelle 26: Auszonungen 

Änderung 
Nr. 

Parz. Nr. Änderung 

Fläche [m2] Von Zone In Zone 

Aus-T401 138, 953 954 D LW 

Aus-T402 217 4ó418 OeBA LW 

Aus-T403 599 226 OeBA LW 

Aus-T405 46 4ó813 W2 LW 

Aus-T406 46 517 D LW 
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3.4 Mehrwertausgleich und Baulandmobilisierung 

Gesetzliche Grundlagen 

Die kantonalen Bestimmungen zur Baulandmobilisierung und zum Mehrwert-

ausgleich sind am 1. Mai 2017 in Kraft getreten. Im § 28a BauG wird ein mi-

nimaler Abgabesatz von 20 % des Mehrwerts bei Einzonungen gefordert. Das 

Vorgehen für Festsetzung, Bezug und Verwendung ist im Baugesetz vorge-

geben. Die Hälfte der Abgabe geht an den Kanton. Die Gemeinden können 

den Abgabesatz auf höchstens 30 % erhöhen. Zusätzlich wird der Gemeinde-

rat ermächtigt, bei Um- und Aufzonungen von den Grundeigentümern Mehr-

wertabgaben über einen verwaltungsrechtlichen Vertrag zu verlangen. 

Unter dem Titel ĂFºrderung der Verf¿gbarkeit von Baulandñ ist im Ä 28i BauG 

eine Baupflicht vorgesehen. Diese ermöglicht es dem Gemeinderat, für ein 

eingezontes Grundstück eine Frist für die Überbauung festzulegen, wenn das 

öffentliche Interesse es rechtfertigt. Im neuen § 30a wird der Gemeinderat 

verpflichtet, eine Planungszone oder eine Bausperre zu verfügen, wenn ein 

Bauvorhaben den Richtplan verletzt und der Nutzungsplan anpassungsbe-

dürftig ist. Da die Instrumente durch das Baugesetz abschliessend geregelt 

werden, sind in der BNO keine weiteren Vorschriften erforderlich. 

Mehrwertabgabe 

Folgende Änderungen des Bauzonenplans sind für die Mehrwertabgabe rele-

vant: 

¶ Umzonungen von einer Zone, in welcher das Bauen nicht gestattet ist 

(z.B. OEBA), in eine Zone, in welcher das Bauen zulässig ist (Wohn- und 

Mischzonen) 

¶ Anordnungsspielraum gemäss Richtplan (siehe Kapitel 3.3) 
 

Jene Flächen, welche im Eigentum der Einwohnergemeinde sind und der Er-

füllung einer öffentlichen Aufgabe dienen (z.B. Erschliessungsfunktion), sind 

Ausnahmen gemäss § 28a Abs. 4 lit. a BauG und fallen nicht unter die Mehr-

wertabgabepflicht. Strassenparzellen sind daher in Tabelle 27 nicht aufge-

führt. 

Tabelle 27: Liste der eingezonten Grundstücke im Sinne der Mehrwertabgabe 

Nr. Parzelle Einzonung 
(ohne Zonenrandstrassen) 

Schätzungsantrag 
Bagatellgrenze von 80 m2 
überschritten / keine Aus-
nahme 

Von 
Zone 

In Zone 

An-T301 41 LW W2 Nein  

(öffentliche Aufgabe) 

An-T302 39 LW Gr Nein  

(öffentliche Aufgabe) 

Um-T104 197 OeBA D1 Ja (614 m2) 

Um-T114 1004 OeBA W2 Ja (124 m2) 

Um-T118 204 OeBA D1 Ja (931 m2) 

Um-T125 217 OeBA W2G Ja (869 m2) 
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Für die in Tabelle 27 bezeichneten Parzellen wird die Gemeinde ein Schät-

zungsantrag beim kantonalen Steueramt einreichen. In folgenden Fällen han-

delt es sich um einen Bagatellfall und es wird keine Mehrwertabgabe fällig: 

¶ Fall 1: Der Schªtzungswert liegt unter CHF 100ó000 

¶ Fall 2: Der Schätzungswert ist hºher als CHF 100ó000 und der entste-

hende Mehrwert liegt unter CHF 5ó000. 

Wird eine Mehrwertabgabe fällig, so ist mit der Baubewilligung oder bei Ver-

kauf eine Abgabe von mindestens 20% des Mehrwerts zu leisten (§ 28a 

BauG). Die betroffenen Grundeigentümer sind vor der öffentlichen Auflage 

über die voraussichtliche Höhe der Mehrwertabgabe zu orientieren. Die Mehr-

wertabgabepflicht wird im Grundbuch angemerkt. 

Der Gemeinderat hat zudem die Möglichkeit, für Aufzonungen verwaltungs-

rechtliche Verträge mit den Grundeigentümern abzuschliessen. Dabei können 

Geld- und Sachleistungen vereinbart werden Die Höhe eines vertraglich ge-

regelten Ausgleichs ist gesetzlich nicht vorgegeben und durch die Gemeinde 

auszuhandeln. Sie kann hierzu im Sinne der Rechtsgleichheit einen fixen Satz 

festlegen (in der Bau- und Nutzungsordnung oder einem Reglement) oder 

diese Sätze im Sinne eines grösseren Handlungsspielraums individuell aus-

handeln. 

Baulandmobilisierung 

Der Gemeinderat führt im Rahmen der Gesamtrevision Nutzungsplanung Ge-

spräche mit Grundeigentümern von wichtigen Grundstücken. Dies betrifft ins-

besondere Schlüsselgebiete oder Grundstücke, wo Umzonungen stattgefun-

den haben.  

Der Gemeinderat hat ausserdem die Möglichkeit, wenn es im öffentlichen In-

teresse ist, für wichtige Grundstücke eine Baupflicht zu erlassen. 

Planungszonen  

Während der Erlass oder die Änderung von Nutzungsplänen und -vorschriften 

vorbereitet wird, können gemäss § 29 Abs. 1 BauG Planungszonen für genau 

bezeichnete Gebiete erlassen werden, um Vorkehren zu verhindern, welche 

die Verwirklichung des Zwecks dieser Pläne und Vorschriften erschweren.  

Innerhalb der Planungszone dürfen keine Massnahmen getroffen werden, 

welche die Verwirklichung des Zwecks der anstehenden Nutzungsplanung 

Siedlung erschweren. Bewilligungen für Bauten und Anlagen dürfen nur erteilt 

werden, wenn feststeht, dass sie der Verwirklichung der neuen Pläne oder 

Vorschriften nicht im Wege stehen (§ 29 Abs. 1 und 2 BauG).  

Der Gemeinderat hat zu Beginn der Gesamtrevision Nutzungsplanung in den 

Gebieten Häuptli (LIG 985), Ziiner (LIG 97), Gishübel (LIG 46), Brunnmatt 

(LIG 93), Oberdorf (LIG 203, 906 und 980), Chilerai (LIG 208) und Biel (LIG 

953) Planungszonen erlassen. Innerhalb der Planungszonen dürfen keine 

Vorkehrungen getroffen werden, welche die Verwirklichung des Zwecks der 

anstehenden Nutzungsplanung Siedlung erschweren. Die Planungszone im 

Gebiet Ziiner (LIG 97) wurde aufgrund eines vorliegenden Bauprojekts am 21. 

Dezember 2020, welches den Zielsetzungen der Gemeinde entspricht, vom 

Gemeinderat wieder aufgehoben. Aus den gleichen Gründen würde die Pla-

nungszone vom Gemeinderat im Gebiet Brunnmatt für die LIG 1055, 1056, 

1057 und 93 aufgehoben. 
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3.5 Siedlungsqualität 

Gemäss § 13 BauG haben die Gemeinden aufzuzeigen, wie sie die innere 

Siedlungsentwicklung und die Siedlungsqualität fördern. Während im Kapitel 

3.1 vor allem auf die bauliche Dichte eingegangen wurde, wird in diesem Ka-

pitel aufgezeigt, wie die Gemeinde Thalheim mit der Siedlungsqualität um-

geht. 

Dorfzonen 

Das Ortsbild setzt sich zusammen aus vielen Einzelteilen. Die Bauernhäuser, 

Gärten, Bäume und Vorplätze formen zusammen das grosse Ganze. Die ein-

zelnen baulichen Eingriffe in den schützenswerten Ortskernen im Ober- und 

Unterdorf sollen so ausgeführt werden, dass sich diese gut in das Ortsbild 

einfügen. Die Summe der einzelnen baulichen Veränderungen darf nicht dazu 

führen, dass das Ortsbild schleichend an Wert verliert. Hierzu ist eine hoch-

wertige Baukultur nötig, welche im räumlichen Entwicklungsleitbild ausführlich 

dokumentiert ist. 

Der Erhalt der Siedlungsqualität ist insbesondere in den Dorfzonen von gros-

ser Bedeutung. Im REL wurde festgestellt, dass es in der heutigen Dorfzone 

bezüglich der Qualität teils grosse Unterschiede gibt. Dieser Umstand wurde 

durch die eine Differenzierung der Dorfzonen umgesetzt. 

Allen Dorfzonen ist gemeinsam, dass es sich um Mischzonen handelt, in wel-

chen sowohl Wohnnutzungen als auch landwirtschaftlich und gewerbliche 

Nutzungen zugelassen sind. Daher ist auch eine dichtere Bauweise er-

wünscht ï mit entsprechenden Qualitätsanforderungen (Tabelle 28). 

Tabelle 28: Qualitätskriterien in den Dorfzonen 

Qualitätskriterien BNO 

Anpassung an das Dorfbild bezüglich Stellung, Aus-
mass und Gestaltung 

§ 13 Abs. 5 

Erhaltung wichtiger Gebäude mit ihrer Umgebung, 
den Vorgärten- und Vorplatzbereichen sowie den 
charakteristischen Umzäunungen 

§ 13 Abs. 10 

Keine Beeinträchtigung der Schutzziele und des 
Charakters der Bauten 

§ 13 Abs. 5 

Gestaltung und Materialisierung analog zur ortstypi-
schen, gebauten Umgebung  

§ 13 Abs. 3 

Attraktive und charakteristische Freiräume § 13 Abs. 9 

Konkrete Beurteilungskriterien: 
a. Stellung und Wirkung im Strassenraum  
b. Proportionen und Dimensionen der Baukuben  
c. Form, Staffelung und Gliederung der Bauten  
d. Dachform, Dachneigung und Dachaufbauten  
e. Gestaltung, Materialisierung und Farbgebung 

von Fassaden und Dächern  
f. Ausgestaltung von Eingängen, Abstellplätzen, 

Ein- und Ausfahrten, Freiräumen und Vorgärten  
g. Terrain- und Umgebungsgestaltung, Einfriedun-

gen und Bepflanzung 

Ist neu in überge-
ordnet in § 15e 
BauV geregelt 

Einwandfreie Einordnung von Terrainveränderun-
gen in die Umgebung 

§ 52 Abs. 1 

Sorgfältige Gestaltung des Übergangs vom Bauge-
biet zum Kulturland und Bepflanzung mit einheimi-
schen Bäumen und Sträuchern 

§ 50 Abs. 3 



 

Zentrale Sachthemen | 29 

In der Dorfzone 1 steht die Erhaltung des ländlichen Ortsbildes, der historisch 

wertvollen Substanz der Ortskerne und deren sorgfältige Aufwertung und Ent-

wicklung im Vordergrund. Im Gegensatz zur Dorfzone 1 dient die Dorfzone 2 

neben der Erhaltung des Ortsbildes vor allem der Weiterentwicklung und Auf-

wertung des Dorfes. 

Siedlungsaufwertung und Freiräume 

Neben der baulichen Entwicklung in den Ortskernen ist auch die Freiraum-

raumentwicklung für die Siedlungsqualität von grosser Bedeutung. Dabei 

spielen vor allem die Strassenräume des typischen Strassendorfs und die 

Dorfplätze im Ober- und Unterdorf eine Rolle.  

Die Aussenraum- und Umgebungsgestaltung ist ein wichtiger Bestandteil für 

alle Baugesuche, insbesondere in den Dorfzonen (siehe BNO-Vorschriften). 

Die Freiräume sind entsprechend dem Dorfcharakter mit Gärten, Vorplätzen, 

Bäumen zu gestalten. Mit dem Baugesuch ist ein detaillierter Umgebungsplan 

mit Angaben zu Belägen, Einzäunungen, allfälligen Mauern, zur Bepflanzung 

usw. einzureichen. 

Die Siedlungsränder prägen das äussere Erscheinungsbild der Gemeinde. 

Diese sollen so gestaltet werden, dass sich die Siedlungen sanft in das Land-

schaftsbild einfügen. Im REL wurde die Gestaltung der Siedlungsränder diffe-

renziert betrachtet und in die Zielbilder integriert. Die noch vorhandenen 

Bäume am Übergang zur offenen Landschaft sollen erhalten und durch zu-

sätzliche Bäume ergänzt werden. 

Bäume im Siedlungsgebiet 

Im Siedlungsgebiet ist ein ortsprägender Baum im Oberdorf und im Gebiet 

Hegi an der Kantonsstrasse vorhanden, welche im rechtskräftigen Bauzonen-

plan noch nicht eingetragen sind. Diese sollen neu geschützt werden, da 

diese den Charakter des Dorfes prägen und wesentlich zur Siedlungsqualität 

beitragen. 

Natur im Siedlungsgebiet 

Im Gebiet Büel ist im rechtskräftigen Bauzonenplan eine Grünzone mit einer 

geschützten Hecke eingetragen. Bei der Überprüfung der Bauzonen wurden 

verschiedene Szenarien für den Umgang mit dieser Grünfläche sowie den an-

grenzenden Parzellen (Abbildung 8) untersucht. 

 

Abbildung 8: Parzellen mit unbebauten Flächen im Gebiet Büel 

Aufgrund der planerisch wie auch ortsbaulich schwierigen Situation und auf-

grund der Tatsache, dass die Gemeinde Thalheim am Bauzonenrand Auszo-

nungen prüfen muss, wurde auch ein Erhalt der Grünfläche geprüft. Dazu 

21 

209 

22 23 
25 
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wurde die Agrofutura mit einer fachlichen Beurteilung des ökologischen Werts 

der Grünstrukturen beauftragt. Gemäss der vorliegenden Stellungnahme sind 

sowohl die Hecken als auch die angrenzende Wiese (Abbildung 9) äusserst 

vielfältig und bieten einen grossen Wert für die Biodiversitätsförderung in Thal-

heim. 

 

Abbildung 9: Aufnahmen der Begehung durch Agrofutura (April / Mai 2022) 

Die Grünfläche mit Hecke soll aufgrund der obenstehenden Erwägungen und 

der fachlichen Beurteilung der Agrofutura unverändert beibehalten werden. 

Auf einen zusätzlichen Schutz der angrenzenden Wiese soll aber verzichtet 

werden. 

Zusammenfassung qualitätssichernde Massnahmen 

Zusammenfassend können folgende Massnahmen zur Qualitätssicherung ge-

nannt werden: 

¶ Überprüfung der Qualitätskriterien bei Baugesuchen 

¶ Möglichkeit zur Nachforderung von Beurteilungsgrundlagen 

¶ Möglichkeit für Fachgutachten in den Dorfzonen 

¶ Bedingte Gestaltungsplanpflicht für Schlüsselgebiete 

¶ Möglichkeit für Arealüberbauungen (mit Fachgutachten) 
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3.6 Ortsbild und Kulturgüter 

Rechtliche Grundlagen 

Die Gemeinden haben den gesetzlichen Auftrag, den Schutz der Ortsbilder 

und Kulturgüter in der Nutzungsplanung sicherzustellen (Tabelle 29). 

Tabelle 29: Rechtliche Grundlagen Ortsbildschutz 

Kulturgesetz (KG) 

§ 25 

1 Kanton und Gemeinden sorgen im Rahmen ihrer 
Zuständigkeiten für die Erhaltung und Pflege der 
Kulturgüter und nehmen auf diese bei der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben Rücksicht, insbesondere 
bei  

a) raumwirksamen Tätigkeiten,   

b) Erteilung von Konzessionen und Bewilligungen, 

c) Errichtung eigener Bauten und Anlagen. 
2 Die Gemeinden erlassen Vorschriften für Schutz 
und Pflege der Baudenkmäler von kommunaler Be-
deutung. 

Verordnung zum 
Kulturgesetz (VKG) 

§ 26 

2 Die kantonale Denkmalpflege unterstützt die Ge-
meinden bei der Bezeichnung der kommunal 
schutzwürdigen Objekte in fachlicher Hinsicht. Sie 
stellt die einheitliche Wertung der Bausubstanz un-
ter Berücksichtigung regionaler und überregionaler 
Gesichtspunkte und die Koordination mit dem In-
ventar der kantonal geschützten Baudenkmäler si-
cher. Sie kann dazu ein Kurzinventar der Baudenk-
mäler von kommunaler Bedeutung erstellen. 

§ 40 BauG 1 Die Erhaltung, die Pflege und die Gestaltung von 
Landschaften, von Gebieten und Objekten des Na-
tur- und Heimatschutzes sowie von Ortsbildern und 
Aussichtspunkten sind Sache des Kantons und der 
Gemeinden. Für diese Schutzobjekte treffen sie 
insbesondere Massnahmen, um 

f) Ortsbilder entsprechend ihrer Bedeutung zu be-
wahren und Siedlungen so zu gestalten, dass 
eine gute Gesamtwirkung entsteht. 

Richtplan S1.5 

Planungsgrund-
sätze 

A. Der Schutz und die Erhaltung bedeutender 
Ortsbilder, Kulturgüter, historischer Verkehrs-
wege und archäologischer Fundstellen werden 
mit geeigneten organisatorischen und raumpla-
nerischen Massnahmen sichergestellt. 

B. Inventare wie das ISOS, das IVS und das 
ADAB sowie das kantonale Bauinventar der 
Kulturobjekte und das Inventar der archäologi-
schen Hinterlassenschaften sind als Grundla-
gen bei der Planung und Projektierung beizu-
ziehen und in der Interessenabwägung ent-
sprechend zu berücksichtigen. 

C. Die historische Bausubstanz soll unter Berück-
sichtigung der Nutzungsbedürfnisse und des 
Ortsbildschutzes zeitgemäss umgenutzt, erneu-
ert oder baulich erweitert werden können. Der 
Denkmalschutz bleibt vorbehalten. 
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Umgang mit Ortsbild von regionaler Bedeutung 

Gemäss dem Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz 

(ISOS) ist in Thalheim ein Ortsbild von nationaler Bedeutung vorhanden. 

Tabelle 30: Ortsbild von nationaler Bedeutung gemäss ISOS 

Thalheim 

ĂWeinbauerndorf am 
Ende des Schenkenberg-
tals mit deutlich vonei-
nander getrennten Sied-
lungsteilen im Oberdorf 
und Unterdorf. Beson-
dere Lagequalitäten er-
geben sich dank der har-
monischen Einbettung in 
die stark gegliederte To-
pografie, seiner Lage am 
Fuss steiler Rebberg-
hänge und der Überhö-
hung durch die mächtige 
Burgruine Schenkenberg. 
Räumliche Qualitäten er-
geben sich durch die har-
monische Platzbildung im 
Oberdorf und durch die 
geschlossenen Gassen-
räume in den beiden 
Siedlungskernen. 

  

 

 

Das räumliche Entwicklungsleitbild erläutert die Prinzipien für den Erhalt des 

Ortsbilds im Zielbild und in den Grundsätzen fürs Bauen, Freiraum und Kul-

turland. Im Bauzonenplan und in der BNO werden die Vorgaben aus dem 

ISOS und dem REL mittels Differenzierung der Dorfzonen umgesetzt. Das 

Ziel dabei ist, die Siedlungsqualität der intakten Ortskerne langfristig zu si-

chern (siehe Kapitel 3.5).  

Kantonales Bauinventar 

Die kantonale Denkmalpflege führt über alle Gemeinden im Kanton Aargau 

ein Bauinventar (ehemals Kurzinventar). Es handelt sich um eine Fachdoku-

mentation von kunst-, architektur- und lokalgeschichtlich wichtigen und das 

Ortsbild prägenden Bauten und Anlagen, welche nach einheitlichen Kriterien 

ausgewählt wurden. Das Bauinventar dient den Gemeindebehörden und dem 

Kanton als Grundlage für die Ortsplanung und für baurechtliche Entscheide. 

Das Bauinventar der Gemeinde Thalheim wurde im Rahmen der Gesamtrevi-

sion Nutzungsplanung aufgrund von Ortsbegehungen und Innenbesichtigun-

gen der betroffenen Liegenschaften im Jahr 2020 aktualisiert. Die Dokumen-

tation wurde im November 2020 abgeschlossen und enthält neben 16 bishe-

rigen 10 neue Objekte (Tabelle 31). Dies betrifft die folgenden Objekte: 

¶ THA915: ĂKirchenstockñ, Nebengebªude Kirche (1856), Parzelle 217 

¶ THA916: bäuerlicher Vielzweckbau (1820), Parzelle 218 

¶ THA917: bäuerlicher Vielzweckbau (1837/1838), Parzelle 1003 

¶ THA918: Kleinbauernhaus (18. Jh.), Parzelle 665 

¶ THA919: Aussichtspunkt (1819/29) mit Alpenzeiger (1900), Parzelle 574 
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¶ THA913D: Grenzstein (1717), Kasteln 

¶ THA913E: Grenzstein (1717), Weidhölzli 

¶ THA913F: Grenzstein (1717), Chalmberg Eich 

¶ THA913G: Grenzstein (1698), Homberg 

¶ THA913H: Grenzstein, Gisifluh (östlich des Gipfels) 

 

Tabelle 31: Übersicht kantonales Bauinventar Thalheim 

 Kurzinventar 
(1996) 

Umgesetzt 
in rechtsgül-
tiger BNO 

Aktualisiertes Bauinventar 
(2020) 

Ge-
bäude 

Kultur-
objekte 

Gebäude Kulturobjekte 

Thalheim 

(ISOS national) 

6 10 

 

Substanz-
schutz / Vo-
lumenschutz 

4 bisherige 

2 Entlassun-
gen 

4 Neuaufnah-
men 

9 bisherige 

1 Entlassung 

6 Neuaufnah-
men 

Total 6 10  8 15 

 

Das Bauinventar setzt sich aus einzelnen Objektdossiers mit einem beschrei-

benden und würdigenden Textteil sowie einer Fotodokumentation zusammen. 

Es ist auf der Gemeinde in schriftlicher und elektronischer Form vorhanden 

und kann dort eingesehen werden. 

Kommunale Schutzobjekte 

Gestützt auf die übergeordnete Gesetzgebung (Tabelle 29) sind die im Bau-

inventar ausgewiesenen Objekte in der Nutzungsplanung umzusetzen. Die 

Umsetzung erfolgt durch kommunale Schutzobjekte, dabei wird unterschie-

den zwischen Substanzschutzobjekten (Gebäude) und Kulturobjekten (wei-

tere Bauobjekte wie Grenzstein etc.). 

Substanzschutzobjekte sind gemäss BNO Ăin ihrer Substanz, das heisst in der 

Grundstruktur, der Fassadengestaltung, der inneren Raumordnung und in ih-

rer wertvollen historischen Oberfläche, geschützt. Sie sind zu unterhalten und 

dürfen nicht abgebrochen werden. Soweit dies mit dem Schutzziel vereinbar 

ist, dürfen sie aus- und umgebaut werden.ñ 

Sämtliche Objekte des Bauinventars werden als kommunale Schutzobjekte 

umgesetzt. Das Bauinventar stellt dabei die fachliche Grundlage und einen 

einheitlichen Beurteilungsmassstab für die Schutzwürdigkeit dar. 

Der Volumenschutz wurde in den letzten BNO-Revisionen eingeführt, um 

wichtige Volumen im Ortsbild zu erhalten. Da Gebäude unter Volumenschutz 

abgerissen werden dürfen, besteht kein Anreiz, das Gebäude zu erhalten. 

Das kann dazu führen, dass ein Ersatzneubau an gleicher Lage erstellt wird, 

der nichts mehr mit der bestehenden Struktur zu tun hat. Die Volumen-

schutzobjekte sollen daher aufgehoben werden, wobei die ortsbildpflegeri-

schen Ziele über die Zonenbestimmungen erreicht werden sollen. 

Denkmalschutz 

Das Inventar der Denkmalschutzobjekte ist nicht Gegenstand der BNO-Revi-

sion. Die Objekte werden jedoch als Orientierungsinhalt erfasst. 
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Die Gemeinde Thalheim besitzt mit der Ruine Schenkenberg, der evange-

lisch-reformierten Pfarrkirche (Kirchgasse 19), dem Pfarrhaus (Oberdorf 51), 

der Pfarrscheune (Oberdorf 52) sowie der Schlossscheune Schenkenberg 

(Schenkenberg 144) mehrere kantonale Baudenkmäler. 

Die Kantonale Denkmalpflege begleitet Bauvorhaben an kantonal geschütz-

ten Denkmälern und in deren unmittelbarer Umgebung. Soll ein kantonales 

Schutzobjekt umgebaut oder restauriert werden, ist es Pflicht, dass die kan-

tonale Denkmalpflege von Beginn weg in den Prozess mit einbezogen wird. 

Historische Verkehrswege 

Die historischen Verkehrswege als Verbindungen früherer Epochen sind in 

Thalheim in seiner Grundstruktur nur lückenhaft erhalten. Es enthält aber ver-

schiedene Wegabschnitte mit traditioneller Wegsubstanz, teilweise viel Sub-

stanz von lokaler und regionaler Bedeutung. Besonders zu erwähnen ist die 

nie fertiggebaute Polenstrasse über den Schenkenberg, welche aufgrund ih-

res späten Entstehungszeitraums (1941-1943) nicht in das IVS aufgenommen 

werden konnte.  

Archäologische Fundstellen 

Im Gemeindegebiet von Thalheim befinden sich einige archäologische Fund-

stellen. Diese sind zu schützen und zu erhalten. Dabei haben die Gemeinden 

Aufsichtsfunktion, indem sie Baugesuche im Bereich von archäologischen 

Fundstellen möglichst frühzeitig der Abteilung für Baubewilligungen zur Stel-

lungnahme weiterleiten. 

Die archäologischen Fundstellen werden im Bauzonen- und Kulturlandplan 

sowie in der BNO nicht erfasst, da deren rechtliche Stellung direkt durch das 

kantonale Kulturgesetz vom 31.03.2009 geregelt ist. Sie werden laufend 

nachgeführt und sind auf dem Geoportal (AGIS) ersichtlich (Abbildung 10). 

 

Abbildung 10: Archäologische Fundstellen (AGIS, Dezember 2020) 
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3.7 Harmonisierung der Baubegriffe 

Grundlagen und Handlungsbedarf IVHB 

Mit Beschluss des Grossen Rates vom 15. September 2009 ist der Kanton 

Aargau der Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der Bau-

begriffe (IVHB) beigetreten. Das entsprechende Konkordat ist am 26. Novem-

ber 2011 mit dem Beitritt der erforderlichen Anzahl Kantone in Kraft getreten. 

Der Regierungsrat hat am 25. Mai 2011 mit der revidierten Bauverordnung 

(BauV) die kantonalen Ausführungsbestimmungen erlassen (Inkrafttreten am 

1. September 2011). Die Gemeinden haben für die Umsetzung eine Über-

gangsfrist von 10 Jahren (§ 64 BauV). 

Aufgrund der Harmonisierung der Baubegriffe existieren die Ausdrücke Ge-

bäudehöhe und Firsthöhe nicht mehr. Das neue Recht sieht vor, dass von 

folgenden drei Definitionen mindestens ein Mass in der BNO festgelegt wer-

den muss: 
 

¶ Gesamthöhe (IVHB 5.1) 

¶ Fassadenhöhe (IVHB 5.2) 

¶ Vollgeschosse (IVHB 6.1) 

Umsetzung Höhenbegriffe 

Die Begriffe Gesamthöhe und Fassadenhöhe werden übernommen. Diese 

Masse müssen überprüft und neu festgelegt werden. Die Vollgeschosszahl 

bleibt unverändert und wird übernommen. Die mit óóxóó bezeichneten Werte und 

Masse gelten bei Neubauten als Richtwert. Abweichen sind somit möglich. 

Tabelle 32: Höhenmasse gemäss rechtskräftiger BNO 

- Zone - Gebäudehöhe - Firsthöhe - Vollgeschosse 

- Dorfzone  

- (D) 
7.50 m x 12.50 m x 2 x 

- Wohnzone 2 

- (W2) 
7.50 m 10.00 m 2 

- Wohnzone 1 
Gländ 

- (W1G) 

4.50 m 8.00 m 1 

 

Die Gesamthöhe entspricht in etwa der heutigen Firsthöhe, wobei der obere 

Punkt neu auf der Oberkante der Dachkonstruktion statt der Dachoberfläche 

gemessen wird und der untere Punkt auch im Gebäudeinnern liegen kann. 

Die Fassadenhöhe entspricht in etwa der heutigen Gebäudehöhe bei 

Schrägdächern, wobei der obere Punkt neu auf der Oberkante der Dachkon-

struktion statt der Dachoberfläche gemessen wird. 
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Bei der Überprüfung der Masse wurde festgehalten, dass diese genügend 

Spielraum bieten müssen, insbesondere bei Gebäuden am Hang. Bei einer 

allfälligen Erhöhung der Masse sind folgende Punkte zu beachten: 

¶ Es können neben den bestehenden Häusern höhere Häuser erstellt wer-

den (durch höhere Masse und andere Messweise). 

¶ Mehr Spielraum für grössere Kubaturen ist vor allem in den Dorfzonen 

erwünscht. 

¶ Bei Mehrfamilienhäusern bis 4 Wohnungen, welche in der W2 zugelassen 

sind, muss im Dachgeschoss nicht zwingend eine separate Wohnung un-

tergebracht werden können. 
 

In vergleichbaren Gemeinden werden üblicherweise Fassadenhöhen im Be-

reich von 7 m bis 8 m und Gesamthöhen im Bereich von 10 m bis 12 m defi-

niert. Die rechtskräftigen Höhenmasse haben sich bewährt und werden somit 

mit kleinen Korrekturen übernommen. Die Masse und Werte mit einem (x) 

gelten als Richtwerte bei Neubauten. Es werden die Höhenmasse gemäss 

Tabelle 33 vorgeschlagen. 

Tabelle 33: Neue Höhenmasse gemäss IVHB für die Gemeinde Thalheim 

- Zone - Fassadenhöhe Gesamthöhe 
 

Vollgeschosse 

- Dorfzone 1 D1 7.60 m (x) - 2 (x) 

- Dorfzone 2 D2 7.60 m (x) - 2 (x) 

- Wohnzone 2 W2 7.60 m 10.00 m 2 

- Wohnzone 2 
Häuptli W2H 

6.50 m 8.50 m 2 

- Wohnzone 2 
Gländ W2G 

6.50 m 8.00 m 2 

 

Diese Masse ermöglichen die Erstellung von Schrägdachbauten, wie sie in 

Abbildung 11 in der Ebene schematisch dargestellt sind. Mit den vorgeschla-

genen Höhenmassen sind in der Dorfzone Gesamthöhen von über 14 m mög-

lich. 

 

Abbildung 11: Schrägdachbau Dorfzone mit neuen Höhenmassen 
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Flachdächer und Attikageschosse 

In sämtlichen Zonen sind Flachdachbauten und somit Attikageschosse nicht 

zugelassen. Stattdessen werden Dächer mit einer Minimalneigung von 6° ver-

langt, damit der Ortscharakter gewahrt und Bauten nicht zu prägnant in Er-

scheinung treten. In den Dorfzonen sind auf Hauptbauten grundsätzlich nur 

Satteldächer zugelassen. In den Wohnzonen soll die Fassadenhöhe um rund 

ein Geschoss tiefer als die Gesamthöhe festgelegt werden.  

 

 

Abbildung 12: Wohnzone mit neuen Höhenmassen 

 

Gegenüberstellung Dorfzone 1 und Dorfzone 2 

Die Dorfzone 1 und Dorfzone 2 unterscheiden sich bezüglich Höhen und bau-

liche Dichte in folgenden Punkten: 

¶ Fassadenhöhe von 7.60 m (identisch) 

¶ Gesamthöhe nicht festgelegt (identisch) 

¶ Dachneigung: 35°-50° (Dorfzone 1) bzw. 30°-45° (Dorfzone 2) 

¶ Ausnützungsziffer: keine Vorgabe in der Dorfzone 1 bzw. 0.6 in der 

Dorfzone 2 

¶ Bei allen Massen kann der Gemeinderat Abweichungen bewilligen  

Überprüfung rechtskräftige Sondernutzungspläne 

Die Gestaltungspläne Breiti und Langmatt sollen beibehalten werden. An-

passungsbedarf besteht beim Gestaltungsplan Langmatt bei den Höhen-

massen. In den Übergangsbestimmungen der BNO werden die altrechtli-

chen Begriffe den neuen Begriffen gemäss IVHB zugeordnet: 

a) Die Gebäudehöhe entspricht neu der Fassadenhöhe  

b) Die Firsthöhe entspricht neu der Gesamthöhe 
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3.8 Abstimmung Siedlung und Verkehr 

Verkehrsthemen aus dem räumlichen Entwicklungsleitbild 

Die Gemeinde Thalheim hat auf die Erstellung eines Kommunalen Gesamt-

plans Verkehr (KGV) verzichtet. Die relevanten Verkehrsthemen wurden ins 

räumliche Entwicklungsleitbild und ins Handlungsprogramm aufgenommen. 

Insbesondere die folgenden Brennpunkte wurden im REL thematisiert. 

Erneuerung Dorfplatz Oberdorf 

Im Gebiet des Dorfplatzes im Oberdorf sind die öffentlichen Strassen in einem 

schlechten Zustand. Auch die Werkleitungen haben ihre Lebensdauer erreicht 

und m¿ssen ersetzt werden. Ebenso entspricht die Bushaltestelle ĂDorfplatzñ 

nicht den Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG). 

Aus diesen Gründen werden die Strassen und Werkleitungen im Gebiet Ober-

dorf erneuert. Zudem bietet der Dorfplatz viel Potential mit den umgebenden 

Bauten und der vielseitigen Nutzung (Baden am Brunnen, Vereinsempfänge). 

 
 

Abbildung 13: Dorfplatz Oberdorf 

Der ländliche Charakter der Gemeinde 
soll erhalten und ein attraktives Dorfle-
ben (u.a. durch attraktive, sichere Stras-
senräume) gefördert werden. Das Ziel-
bild sieht den Dorfplatz als Zentrumsbe-
reich vor, welcher als Platzfläche/Be-
gegnungsort fungiert. Als mögliches Ge-
staltungselement für Freiräume dient 
Kopfsteinpflaster.  
 

 (Auszug REL, Strassenraum) 

Aufwertung Dorfplatz Unterdorf 

Durch die Erneuerung der K474 im Jahr 2018 wurde die bestehende nicht 

markierte Bushaltestelle im Bereich des Dorfbrunnens Unterdorf durch eine 

einseitige Betonbusbucht mit Haltestellenhäuschen ersetzt. Mit der Überbau-

ung Breiti wurde das Gebiet beim Brunnenareal mit einem Volgladen aufge-

wertet und der Hägibach offengelegt. Ebenfalls ist ein öffentlicher Spielplatz 

angedacht. Der Dorfplatz im Unterdorf soll weiter aufgewertet werden. 

 
 

Abbildung 14: Dorfplatz Unterdorf 

Der ländliche Charakter der Gemeinde 
soll erhalten und ein attraktives Dorfleben 
(u.a. durch attraktive, sichere Strassen-
räume) gefördert werden. Das Zielbild 
sieht den Dorfplatz als Zentrumsbereich 
vor, welcher die Funktion als Platzflä-
che/Begegnungsort hat. Dieser hat eine 
öffentlich relevante Nutzung. 
 

 (Auszug REL, Strassenraum) 
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Gestaltung Ortseingänge 

Im Zusammenhang mit der Neugestaltung der Ortsdurchfahrt von Thalheim 

im Jahr 2018 und der weiteren Aufwertung des öffentlichen Raumes sollen 

auch die Ortseingänge aufgewertet und repräsentativ gestaltet werden. 

 
Abbildung 15: Ortseingang West,  
Oberdorf  

Eine besondere Bedeutung haben die 
Ortseingänge. Diese markieren den 
Übergang von der Landschaft zur Sied-
lung und haben eine repräsentative Auf-
gabe. Die Übergänge in die Siedlung 
sind auch verbunden mit einer Ge-
schwindigkeitsreduktion für den Verkehr 
(Wechsel inner- ausserorts). Die Orts-
eingänge sollen sorgfältig und verkehrs-
beruhigend gestaltet werden.  

(Auszug REL, Ortseingänge) 

Parkierung / Mobilitätskonzept 

Die Möglichkeiten für die Parkierung und von Mobilitätskonzepten wurden im 

REL thematisiert, jedoch in der BNO nicht umgesetzt. Die Gemeinde ist der 

Auffassung, dass das REL genügend Anregungen für Bauherren gibt. 

 
 

Abbildung 16: Beispiel Parkierung 

Neubauten brauchen Parkplätze. Wohn-
flächenerweiterungen beim Umbau von 
Gebäuden können zu einem zusätzli-
chen Bedarf an Parkplätzen führen. Bei 
neuen Bauvorhaben ist dafür zu sorgen, 
dass sich die Parkplätze und Tiefgara-
gen gut in das Ortsbild einfügen lassen.  

(Auszug REL, Parkierung) 

Verkehrserschliessung der Schlüsselgebiete 

Im Folgenden wird die Verkehrserschliessung der drei Schlüsselgebiete in 

Thalheim erläutert. 

Häuptli 

Das Gebiet Häuptli liegt in der Nähe (ca. 190 m) zur Bushaltestelle ĂDorfplatzñ 

im Oberdorf. Es ist direkt an die Kantonsstrasse Hauptstrasse K474 ange-

schlossen. Die kantonale Radroute läuft südlich des Gebiets entlang dem 

Gässli. 

Für die Erschliessung des baureifen Gebiets ist im Optimalfall keine zusätzli-

che Strasse erforderlich (Erschliessung der oberen Bautiefe vom Häuptli her). 

Idealerweise wird das Gebiet über eine gemeinsame Erschliessungsstrasse 

und Tiefgarage erschlossen. Dies ist im Rahmen eines Gestaltungsplans oder 

einer Arealüberbauung zu prüfen. Gemäss aktuellem Stand ist die Erschlies-

sung über die Nachbarparzelle Nr. 108 mittels Dienstbarkeit gesichert. Es ist 

somit kein zusätzlicher Anschluss an die Kantonstrasse erforderlich. 
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Oberdorf 

Das Gebiet im Oberdorf liegt in unmittelbarer Nähe zur Bushaltestelle ĂDorf-

platzñ. Das Gebiet ist ¿ber die Strasse Oberdorf oder Kirchgasse an die Kan-

tonsstrasse Hauptstrasse K474 angeschlossen. Das Gebiet liegt an der kan-

tonalen Radroute. Gemäss Richtkonzept erfolgt die Zufahrt direkt von der 

Strasse zu den jeweiligen Parzellen. 

Aktuelle oder kürzlich abgeschlossene Verkehrsprojekte 

Werterhaltung kommunale Strassen 

Das Hauptstrassennetz der Gemeinde Thalheim besteht aus der Kantons-

strasse K474. Das kommunale Strassennetz umfasst die Erschliessungs-

strassen in den Bauzonen und die Flurwege im Landwirtschaftsgebiet. Diese 

werden regelmässig unterhalten, saniert oder bei Bedarf erneuert. In diesem 

Zusammenhang wurde in den letzten Jahren nebst der Kantonsstrasse K474 

(siehe unten) auch die Strasse Häuptli inklusive Werkleitungen erneuert. 

Erneuerung K474 Ortsdurchfahrt 

Im Rahmen der Werterhaltung an der Kantonsstrasse K474 beabsichtigte das 

Departement BVU eine Gesamterneuerung. Der Belag der Kantonsstrasse K 

474 in Thalheim war in einem schlechten Zustand und musste deshalb erneu-

ert werden. Gleichzeitig wollte die Gemeinde Werkleitungen erneuern. Das 

Betriebs- und Gestaltungskonzept von Belloli Raum- und Verkehrsplanung, 

Aarau bildete dabei die Grundlage des ausgearbeiteten Bauprojektes. Zum 

Projektperimeter gehören die Kantonsstrasse K 474 (Verbindung Schinznach-

Dorf ï Thalheim) sowie die Strasse Oberdorf, welche zu Lasten der Gemeinde 

Thalheim saniert wurde. 

Die bestehende nicht markierte Bushaltestelle im Bereich des Dorfbrunnens 
Unterdorf wurde dabei durch eine einseitige Betonbusbucht mit Haltestellen-
häuschen ersetzt. Diese Busbucht wird von beiden Richtungen her bedient. 
Die Einstiegskanten werden mit einem Anschlag von 16 cm behindertenge-
recht ausgebildet. Das Projekt wurde im Sommer 2018 abgeschlossen.  
 

Behindertengerechte Bushaltestellen 

Gemäss Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) sind sämtliche Bushalte-

stellen bis Ende 2023 hindernisfrei zugänglich zu machen. Der Kanton Aargau 

hat mit den Behindertenorganisationen vereinbart, dass bis zu diesem Zeit-

punkt ein Grobnetz der wichtigsten Haltestellen an die neuen Vorgaben an-

gepasst wird. In der Gemeinde Thalheim betrifft dies die Bushaltestelle Ober-

dorf. 

 

Netzplan Fuss- und Veloverkehr 

In Art. 4 des Bundesgesetzes über Fuss- und Wanderwege (FWG) fordert der 

Bund die Kantone dazu auf, dafür zu sorgen, dass die kommunalen Netze des 

Fussverkehrs in Plänen festgehalten werden. Im Rahmen des kommunalen 

Gesamtplans Verkehr kommt der Kanton Aargau dieser Verpflichtung nach. 

Die Gemeinde Thalheim verzichtet auf die Erstellung eines KGV, hat aber 

dennoch einen Netzplan des Fuss- und Veloverkehrs erstellt (Abbildung 17). 
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Abbildung 17: Entwurf Netzplan Fuss- und Veloverkehr Thalheim 

Der Netzplan wird durch den Beschluss des Gemeinderates behördenver-

bindlich. Aus dem Netzplan gehen folgende Aufgaben für die Gemeinde her-

vor: 

Tabelle 34: Massnahmen Fuss- und Veloverkehr 

Massnahme Handlungsbedarf Gemeinde 

Schliessung Netzlücke  
Breiti ï Hüslimatt inkl. 
Querung Talbach 

¶ Variantenstudium und Voranfrage an Kanton 

zur Bewilligungsfähigkeit 

¶ Projektausarbeitung 

¶ Kreditbeschluss Gemeindeversammlung 

¶ Kantonales Bewilligungsverfahren (Landwirt-

schaftszone) 

¶ Realisierung 

Schliessung Netzlücke 
Büel 

¶ Berücksichtigung bei allfälligem Bauprojekt 

¶ Geschützte Hecke berücksichtigen 

Schliessung Netzlücke 
Oberdorf 

¶ Projektausarbeitung im Zusammenhang mit 

Wasserbauprojekt 

Öffentliche Wegrechte ¶ Abklären der öffentlichen Wegrechte bei 

Wegverbindungen über Privatareal 

¶ Nach Bedarf Begründen von fehlenden Weg-

rechten 

¶ Ergänzen Netzplan 
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3.9 Landwirtschaft und landwirtschaftliches Gewerbe 

Landwirtschaftsgebiet und Fruchtfolgeflächen 

Das Landwirtschaftsgebiet und die Fruchtfolgeflächen (FFF) sind im Richtplan 

festgesetzt. Sie sind betriebliche Grundlage der Landwirtschaft. Die Gemein-

den sichern das Landwirtschaftsgebiet mit ihrer Nutzungsplanung, indem sie 

dieses den Landwirtschaftszonen zuweisen. Die Fruchtfolgeflächen werden 

den Landwirtschaftszonen zugewiesen und als Orientierungsinhalt im Kultur-

landplan dargestellt. 

Bei allen raumwirksamen Tätigkeiten ist die Verminderung des Landwirt-

schaftsgebiets, insbesondere der Fruchtfolgeflächen, gering zu halten. In der 

Bauzonenbilanz ist daher auch die Bilanz der Fruchtfolgeflächen auszuwei-

sen. Die Fruchtfolgeflächen sind in der Richtplan-Gesamtkarte festgesetzt 

und bewusst schematisch dargestellt (Massstab 1:50'000 Richtplankarte). 

Speziallandwirtschaftszonen 

Für planungspflichtige Bauvorhaben der Landwirtschaft können die Gemein-

den bei nachgewiesenem Bedarf und bei Vorliegen entsprechender Betriebs-

konzepte Speziallandwirtschaftszonen bezeichnen. 

In der Gemeinde Thalheim besteht aktuell kein Bedarf für Speziallandwirt-

schaftszonen. 

Landwirtschaftliche Betriebe 

Die Zonierung der landwirtschaftlichen Betriebe ist im Interesse der Standort-

sicherung zu überprüfen und den betrieblichen und planerischen Bedürfnis-

sen anzupassen. Dies gilt insbesondere für landwirtschaftliche Betriebe im 

Baugebiet und am Bauzonenrand. 

Allfällige Einzonungen der Gebäude von Landwirtschaftsbetrieben am Bauzo-

nenrand richten sich nach dem Raumplanungsgesetz und dem kantonalen 

Richtplan. Eine Einzonung ist nur bei nachweislicher Aufgabe der landwirt-

schaftlichen Bewirtschaftung am angestammten Standort und unter bestimm-

ten Voraussetzungen möglich.  

Tabelle 35: Voraussetzungen für Einzonungen ehemaliger Landwirtschaftsbetriebe 

Voraussetzung Art 

Lage direkt angrenzend an Bauzone zwingend 

Erschliessung über Baugebiet zwingend 

Bewilligtes oder bewilligungsfähiges Projekt für die Be-
triebsverlegung oder für eine konzeptionelle Änderung 
der Betriebsausrichtung 

Mindestens 
eine Voraus-
setzung 
muss erfüllt 
sein 

Erwerb eines Ersatzbetriebes 

Betriebsauflösung, das heisst das zum Betrieb gehö-
rende Land wurde verpachtet oder veräussert 

Überwiegendes öffentliches Interesse an der Einzonung 

 

In der Gemeinde Thalheim befinden sich einige aktive Landwirtschaftsbe-

triebe in der Bauzone. Im Bereich dieser Betriebe sind bei allfälligen Anpas-

sungen der Zonenbestimmungen die Immissionsabstände hinsichtlich des 

Geruchs zu berücksichtigen und einzuhalten bzw. ein allfälliger Unterabstand 

darf nicht weiter verstärkt werden. 
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Bauten in der Landwirtschaftszone 

Die in der Landwirtschaftszone zulässigen Nutzungen, Bauten und Anlagen 

sind bundesrechtlich geregelt. Die bodenabhängige Produktion im Bereich 

Landwirtschaft und produzierendem Gartenbau ist in der Landwirtschafszone 

uneingeschränkt möglich. Bauten wie Gewächshäuser und Folientunnels sind 

zulässig, soweit sie nicht unter die Planungspflicht gemäss Richtplankapitel 

L 3.2 bzw. Art. 16a Abs. 3 RPG fallen. 

In der Landschaftsschutzzone sind Massnahmen zur Freihaltung und Aufwer-

tung der Landschaft angezeigt. Die Gemeinde sichert den Bestand und die 

Weiterentwicklung von Landwirtschaftsbetrieben in der Landschaftsschutz-

zone mit einer entsprechenden Signatur. 

Rebbauzone 

Die Rebflächen gemäss Rebkataster werden neu als Rebbauzonen im Kul-

turlandplan ausgeschieden. Die Fläche im Gebiet der Rossweid ist zwar im 

Rebkataster gemäss AGIS dargestellt, ist jedoch nicht für den Rebbau geeig-

net und wird deshalb nicht im Kulturlandplan dargestellt. Auf einer Fläche 

westlich des Schlosses Kasteln (Schliterech) wird hingegen heute Rebbau 

betrieben, weshalb das Gebiet neu als Rebbauzone ausgeschieden wird. 

 

Abbildung 18: Umsetzung Rebbauzone 

Trüffelanlage 

Die Swisstruffle AG baute in Thalheim eine der schweizweit ersten Trüffel-

plantagen. Die kalkhaltigen Böden und die südorientierte, besonnte Hanglage 

in den Gebieten Chöliacker und Steinacher bieten die idealen Voraussetzun-

gen für die Burgunder- und Périgord-Trüffel. Die Anlage wird in Trockenperi-

oden bewässert und wurde zum Schutz eingezäunt. 
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3.10 Landschaft 

Erholungsgebiete 

Für die Wohn- und Naherholungsqualität sind gut erreichbare, ungestörte und 

ruhige Landschaften wichtig. In der Nutzungsplanung sind die wertvollen Er-

holungsräume mit geeigneten Massnahmen zu sichern. 

Siedlungstrenngürtel 

Die Siedlungstrenngürtel bezwecken die langfristige Sicherung der Gliede-

rung der Landschaft und der typischen aargauischen Siedlungsbilder, der 

Landwirtschaftsflächen sowie der Freiräume und sind im Richtplan festge-

setzt. Sie werden in der Nutzungsplanung mit Landschaftsschutzzonen gesi-

chert.  

Die Gemeinde Thalheim ist ganz im Osten geringfügig vom Siedlungstrenn-

gürtel betroffen. Der Siedlungstrenngürtel gegenüber Schinznach ist vollstän-

dig durch eine kommunale Landschaftsschutzzone abgedeckt. 

Landschaften von kantonaler Bedeutung 

Die Gemeinde Thalheim verfügt gemäss Richtplan über Landschaften von 

kantonaler Bedeutung (LkB). Diese befinden sich in grossen Teilen der Ge-

meinde Thalheim. Das Gebiet wird im Kulturlandplan als Landschaftsschutz-

zone ausgeschieden. Die LkB werden damit auf Stufe Nutzungsplanung ge-

sichert. Sie dienen dem Erhalt und der Weiterentwicklung einer nachhaltigen 

landwirtschaftlichen Bewirtschaftung, der naturnahen und ruhigen Erholung 

sowie als vielfältiger Lebensraum für Fauna und Flora. 

Die LkB sind nicht parzellenscharf und halten rund um die Siedlungsgebiete 

einen Abstand ein. Die Landschaften von kantonaler Bedeutung (LkB), wie 

auch der Siedlungstrenngürtel gegenüber Oberflachs werden als kommunale 

Landschaftsschutzzonen umgesetzt. Diese werden vollständig durch eine 

kommunale Landschaftsschutzzone abgedeckt.  

Im Gebiet Bruggmatt / Eich wurde aufgrund zahlreicher bereits bestehender 

Gebäude ein Teil der Landschaft nicht als LkB eingestuft (lokale Bedeutung), 

weshalb eine Aussparung vorliegt. Aufgrund einer Gleichbehandlung sämtli-

cher landwirtschaftlicher Betriebe in der Gemeinde Thalheim und um die noch 

unbebaute Landschaft im Gebiet Bruggmatt / Eich zu schützen, wird die Aus-

sparung aufgehoben und stattdessen die Landschaftsschutzzone ausge-

schieden.  

Im Entwurf des Kulturlandplanes soll die Landschaftsschutzzone einheitlich 

nach folgenden Grundsätzen umgesetzt werden: 

¶ Die Landschaftsschutzzone entspricht im Grundsatz den LkB. 

¶ Rund um die Siedlungsgebiete wird ein Bereich freigehalten. 

¶ Die Abgrenzung orientiert sich an Parzellengrenzen oder Strassen. 
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Abbildung 19: LkB, rechtskräftige und neue Landschaftsschutzzone, Abstand zum  
Baugebiet 

 

Abbildung 20: LkB, rechtskräftige und neue Landschaftsschutzzone, Aussparung 
Bruggmatt / Eich 
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Landwirtschaftliche Betriebe in der Landschaftsschutzzone 

Damit den Landwirtschaftsbetrieben in der Landschaftsschutzzone die not-

wendigen baulichen Erweiterungen ermöglicht werden, ist bisher im Kultur-

landplan ein kreisförmiger oder parzellenscharfer Hofbereich von der Land-

schaftsschutzzone ausgenommen (ĂSiedlungseiñ). Die Gebiete mit bestehen-

den landwirtschaftlichen Siedlungen ausserhalb der Bauzone sollen gleichbe-

handelt werden. 

Im Grundsatz wird die bisherige Regelung so beibehalten, jedoch anders 

dargestellt. Landwirtschaftsbetriebe in der Landschaftsschutzzone werden 

neu mit einem ĂLñ gekennzeichnet. Dies hat den Vorteil, dass es mehr Spiel-

raum für die Anordnung von Gebäuden gibt, weil keine genaue Abgrenzung 

zum vornherein festgelegt werden muss. 

In den mit einem Symbol überlagerten landwirtschaftlichen Siedlungen kön-

nen neue landwirtschaftliche Bauten und Anlagen bewilligt werden. Die Fest-

legung eines Symbols setzt voraus, dass die Richtplanvorgaben (Richtplanka-

pitel L 2.3) erfüllt sind und eine umfassende Interessenabwägung stattgefun-

den hat. Bei neuen Standorten muss im Planungsbericht dokumentiert wer-

den, wo dieser genau zu liegen kommt. Die konkrete Festlegung der Bauten 

und Anlagen erfolgt im Baubewilligungsverfahren. Die übergeordneten 

Schutzinteressen erfordern dabei die besondere Berücksichtigung der Ein-

passung in die Landschaft. 

Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung 

In der Gemeinde Thalheim befindet sich das BLN-Gebiet ĂAargauer und ºst-

licher Solothurner Faltenjurañ. Die Schutz- und Entwicklungsziele der BLN-

Gebiete sind in der Nutzungsplanung umzusetzen. Da diese Gebiete im Richt-

plan bereits in den Landschaften von kantonaler Bedeutung enthalten sind, 

können diese über die Landschaftsschutzzonen umgesetzt werden. 

Wildtierkorridore 

Im Bereich der südlichen und der nordwestlichen Gemeindegrenze von Thal-

heim verlaufen zwei überregionale Ausbreitungsachsen, welche gemäss 

Bund ein waldgebundenes Wegnetz für Wildtiere darstellt. Mit den Wildtier-

korridoren- und Achsen wird eine bessere Vernetzung von Landschaft und 

Natur und damit dient es hauptsächlich dem Austausch und der Vernetzung 

isoliert lebender Tierpopulationen. Im Kulturlandplan muss die Ausbreitungs-

achse nicht eingetragen werden. 

 

Abbildung 21: Lage der Wildtierkorridore  



 

Zentrale Sachthemen | 47 

3.11 Naturschutz 

Naturschutzgebiete 

Im rechtskräftigen Kulturlandplan der Gemeinde Thalheim sind mehrere Tro-

ckenstandorte / Magerwiesen ausgeschieden. Die Naturschutzgebiete von 

kantonaler Bedeutung (NkB) gemäss Richtplan sind noch nicht vollständig 

umgesetzt. Gemäss den Naturschutzgebieten von kantonaler Bedeutung 

(NkB) hat es im Kulturland am Hard, in der Eihalde und westlich des Schlos-

ses Kasteln sowie beim Weiler Schenkenberg noch Lücken. Die Gebiete am 

Hard, an der Eihalde und beim Weiler Schenkenberg werden im Kulturland-

plan neu als Magerwiesen umgesetzt. Das Gebiet im Milchbrunne wird neu 

als Feuchtstandort ausgeschieden. Auf der Fläche westlich des Schlosses 

Kasteln (Schliterech) wird heute Rebbau betrieben, weshalb die bereits be-

stehende Naturschutzzone nicht erweitert wird. 

 

Abbildung 22: NkB, bestehende und neue Naturschutzzonen im Kulturland 

 

Naturobjekte 

Die Gemeinde Thalheim verfügt über einen Landschaftsinventarplan von 

1991, in dem unter anderem Hecken, Bäume und geologische Objekte ent-

halten sind. Diese wurden im rechtskräftigen Kulturlandplan grösstenteils um-

gesetzt.  

Die vorhandenen Natur- und Kulturobjekte sowie sämtliche Hecken und geo-

logischen Objekte wurden überprüft und nur die schutzwürdigen Objekte über-

nommen. Auf eine Überarbeitung des Inventars wird verzichtet. 

In der Gemeinde Thalheim wurden mehrere Waldränder ökologisch aufge-

wertet. Die Kostenfolge für den Unterhalt ist jedoch nicht geregelt. Die Wald-

ränder werden deshalb nicht als Genehmigungsinhalt im Kulturlandplan über-

nommen und nicht dargestellt. 
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Tabelle 36: Zusammenfassung Umsetzung Einzelobjekte 

Einzelobjekte Bisherige Umsetzung Umsetzung im Entwurf Bauzo-
nen- und Kulturlandplan 

Aussichts-
punkte 

Geschützte Aussichts-
punkte vorhanden 

¶ Aussichtspunkte als Schutzob-
jekte im Baugebiet und im Kul-
turland 

 

Einzel-
bäume 

Geschützte Einzelbäume 
als Orientierungsinhalt im 
Kulturlandplan aufgeführt 

¶ Einzelbäume als Schutzob-
jekte im Baugebiet und im Kul-
turland 

¶ einzelne nicht schützenswerte 
Bäume werden nicht mehr ge-
schützt 

 

Hecken Geschützte Hecken / 
Ufergehölz auf dem gan-
zen Gemeindegebiet vor-
handen 

¶ Hecken im Bauzonenplan blei-
ben geschützt 

¶ Hecken wurden anhand der 
Begehung an ihre korrekte 
Lage und Dimension ange-
passt 

¶ Kein Schutz für Hecken ent-
lang Gewässer, da die Uferve-
getation sowieso geschützt ist 

¶ Einzelne Anpassungen auf-
grund von Anpassungen von 
Bewirtschaftungsverträgen 

 

Geologi-
sche Ob-
jekte 

Geologische Objekte als 
Schutzobjekte sind auf 
dem ganzen Gemeinde-
gebiet vorhanden  

¶ Geologische Objekte als 
Schutzobjekte im Kulturland-
plan 

 

Erholungs-
standort 

Keine Umsetzung ¶ Standorte für Erholung als 
Schutzobjekte im Kulturland-
plan 

Waldränder Geschützte Waldränder 
vorhanden 

¶ Keine Umsetzung 
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3.12 Wald 

Kantonaler Waldgrenzenplan 

Am 5. Juni 2018 hat der Grosse Rat die Änderung des Waldgesetzes des 

Kantons Aargau (AWaG) beschlossen, wonach mit dem kantonalen Wald-

grenzenplan flächendeckend rechtsverbindliche, statische Waldgrenzen ein-

geführt werden. Am 1. Januar 2019 ist die entsprechende Gesetzesänderung 

in Kraft getreten. Damit erfolgte der Wechsel von dynamischen (Einwachsen 

möglich) zu festen, statischen Waldgrenzen. 

Dadurch liegt eine einheitliche rechts- und grundeigentümerverbindliche 

Grundlage für alle öffentlich-rechtlichen Planungen und Entscheide im Zu-

sammenhang mit dem Wald vor. Änderungen am festgelegten Waldareal sind 

nur noch in drei Fällen möglich: 

¶ Durch bewilligte Rodungen oder Ersatzaufforstungen 

¶ Aktive Neuausscheidung auf Antrag der Gemeinden im Rahmen der Nut-

zungsplanung 

¶ Unwesentliche Änderungen im Rahmen der amtlichen Vermessung 

Im Kulturlandplan ist der rechtsgültige Wald als Orientierungsinhalt darge-

stellt. Die bisherigen statischen Waldgrenzen entlang der Bauzonengrenzen 

werden nicht mehr dargestellt. 

Naturschutz im Wald 

Im Gemeindegebiet von Thalheim gibt es mehrere Naturschutzgebiete von 

kantonaler Bedeutung im Wald (NkBW) gemäss Richtplan. Diese werden, so-

fern sie nicht von einem der untenstehenden Schutzgebiete überlagert sind, 

als ĂNaturschutzzonen im Waldñ (Kategorie N) im Kulturlandplan und der BNO 

(Vorschriften) eingetragen. Die im Wald liegenden Bereiche des Naturschutz-

gebietes von kantonaler Bedeutung (NkB) gemªss Richtplan im Gebiet ĂHardñ 

und ĂSchenkenbergñ, welche nicht durch eine andere Kategorie ¿berlagert 

sind, werden ebenfalls als ĂNaturschutzzonen im Waldñ (Kategorie N) ausge-

schieden. 

Für folgende Waldflächen wurden spezielle Massnahmen zu Gunsten des Na-

turschutzes langfristig vertraglich geregelt: 

¶ Altholzinsel Gisiflue (Kategorie P) 

¶ Altholzinsel Chalberweidli (Kategorie P) 

¶ Altholzinsel Sonnenberg/Homberg (Kategorie P) 

¶ Waldreservat Hard West (Kategorie P und F) 

¶ Reptilienlebensraum Hard Ost (Kategorie F) 

¶ Föhrenwald Hard (Kategorie O) 

¶ Lichter Wald Schwummele (Kategorie F und O) 

¶ Waldweide Schenkenberg (Kategorie F) 
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3.13 Gewässerraum 

Bachkataster 

Im Gemeindegebiet von Thalheim befinden sich zahlreiche Bäche, welche 

auch im Baugebiet liegen. 

Alle Gewässer, sowohl offene als auch eingedolte Bäche, sind im Eigentum 

des Kantons und werden im Bachkataster nachgeführt. Bei einigen Bächen 

ist dafür eigens eine Bachparzelle ausgeschieden. Einige Bäche im Bachka-

taster stimmen geometrisch noch nicht mit den Katasterdaten der amtlichen 

Vermessung überein. Die Abteilung Landschaft und Gewässer (ALG) des De-

partementes BVU ist zurzeit an der Bereinigung über den ganzen Kanton. Der 

Bachkataster der offen verlaufenden Bäche ist bereits auf die AV-Daten an-

gepasst. Die eingedolten Bäche des Bachkatasters sind jedoch noch nicht auf 

die AV-Daten abgestimmt und sind für Sommer 2021 geplant. 

Sämtliche Gewässerräume in der Gemeinde Thalheim müssen in der Nut-

zungsplanung als Genehmigungsinhalt umgesetzt werden. 

Gewässerraum, Grundlagen 

Das vom Bund am 1. Januar 2011 revidierte und in Kraft getretene Gewäs-

serschutzgesetz (GSch) verpflichtet die Kantone, den Raumbedarf der Ge-

wässer zu sichern und diesen bei der Richt- und Nutzungsplanung zu berück-

sichtigen (Art. 36a GSchG). Die Gewässerschutzverordnung (GSchV) vom 1. 

Juni 2011 konkretisiert die Bestimmungen und legt unter anderem Mindest-

breiten und Kriterien für den neu auszuscheidenden Gewässerraum (Abbil-

dung 23) fest. 

 

 

Abbildung 23: Begriffe zum Gewässerraum 

Der Gewässerraum besteht aus der 
Gerinnesohle (= Bachsohle) und ei-
nem Uferstreifen links und rechts des 
Gewässers. Die Breite der Gerinne-
sohle wird durch die beidseitigen Ufer-
linien resp. die Vegetationsgrenzen 
definiert. Dieser Gewässerraum ist 
derjenige Raum, welcher für die Ge-
währleistung der natürlichen Funktio-
nen der Gewässer erforderlich ist, dem 
Schutz vor Hochwasser und der Ge-
wässernutzung dient. 

 

Die rechtlichen Vorgaben zur Gestaltung und Bewirtschaftung der Gewässer-

räume macht die Gewässerschutzverordnung direkt in Art. 41c GSchV und 

gilt hinsichtlich der Zulässigkeit von Bauten, Anlagen und Nutzungen ab-

schliessend. Innerhalb des Gewässerraums dürfen nur standortgebundene, 

im öffentlichen Interesse liegende Bauten und Anlagen erstellt werden. Im Ge-

wässerraum gilt ein Düngeverbot und es dürfen keine Pflanzenschutzmittel 

ausgebracht werden. Der Gewässerraum darf gemäss Anforderung der Di-

rektzahlungsverordnung des Bundes nur extensiv bewirtschaftet werden (Ab-

bildung 24). 
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Abbildung 24: Gewässerraum nach § 127 BauG (Factsheet BVU/ALG, 26.01.2016) 

Gewässerraum, Umsetzung 

Als Grundlage für die Umsetzung der Gewässerräume in der Nutzungspla-

nung dient die behºrdenverbindliche Fachkarte ĂGewªsserraumñ des Kan-

tons. Sie visualisiert die geltenden Abstandsvorschriften pro Gewässerab-

schnitt. Die in der Fachkarte Gewässerraum hellblau hinterlegten Gewässer-

abschnitte entsprechen den Gewässerräumen, die in der kantonalen Bauge-

setzgebung (§ 127) geregelt sind. Betroffen sind eingedolte Bäche, Bäche mit 

einer Sohlenbreite von weniger als 2 m und Flüsse, die minimal 15 m breit 

sind. 

Alle übrigen Gewässerkategorien (zwischen 2 m und 15 m; in der Gewässer-

raumkarte dunkelblau hinterlegt) müssen in der BNO geregelt und in den Nut-

zungsplänen grundeigentümerverbindlich festgelegt werden, da die Bauge-

setzgebung keine konkreten Vorschriften dazu macht. Für diese Bäche müs-

sen die Gewässerräume im Detail analysiert werden, um sie dann den örtli-

chen Gegebenheiten entsprechend in der Nutzungsplanung umzusetzen. Für 

die Gemeinde Thalheim betrifft dies Abschnitte des Talbachs, Gäcketbachs 

und Hägibachs, welche an der Begehung vom 8. August 2020 beurteilt wur-

den. Diese Bäche müssen in der BNO geregelt und in den Nutzungsplänen 

grundeigentümerverbindlich festgelegt werden.  

Im Wald ist kein Gewässerraum auszuscheiden, da die Schutzbestimmungen 

im Wald die Schutzbestimmungen des Gewässerraums bereits genügend ab-

decken. Aber wenn der Gewässerraum von Gewässern im Wald das Gebiet 

ausserhalb des Walds noch tangiert, ist dieser darzustellen, damit die Ein-

schränkungen im Landwirtschaftsgebiet im Plan ersichtlich sind. 
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Talbach ausserhalb Baugebiet (oberhalb Bauzone) 

Der zu untersuchende Bereich des Talbachs verläuft westlich des Bauzonen-

gebiets von Thalheim zwischen den Bächen Baldisried und Hellmatt sowie im 

Baugebiet bis zur Gemeindegrenze Schinznach. 

Für den Abschnitt des Talbachs zwischen den Bächen Baldisried und Hellmatt 

beträgt der Gewässerraum gemäss der Fachkarte 14 m. An der Begehung 

wurde eine Sohlenbreite zwischen 2 m und 3 m festgestellt. Der Teilabschnitt 

des Talbachs unterscheidet sich bezüglich Charakter und Sohlenbreite nicht 

wesentlich zum übrigen Bereich. Deshalb wird der Gewässerraum auf 11 m 

gemäss § 127 BauG festgelegt. 

 

Abbildung 25: Talbach, Bereich West, Ausschnitt Fachkarte Gewässerraum (AGIS)  

  

Abbildung 26: Talbach, Bereich West 
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Talbach innerhalb Bauzone 

Im Baugebiet beträgt der Gewässerraum des Talbachs gemäss der Fachkarte 

zwischen 14 m und 17 m. Bei der Begehung wurde eine durchschnittliche 

Sohlenbreite von ca. 3 m festgestellt. Der Bach ist abschnittsweise südseitig 

verbaut und nordseitig natürlich. Gemäss der Herleitungsformel der Gewäs-

serschutzverordnung wird der Gewässerraum entlang des Talbachs ab der 

westlichen Baugebietsgrenze bis auf Höhe der Arbeitszone Langmatt einheit-

lich auf 15 m festgesetzt.   

 

Abbildung 27: Talbach, Bereich Baugebiet, Ausschnitt Fachkarte Gewässerraum (AGIS) 

  

Abbildung 28: Talbach, Lindenweg und östlich des Feuerwehrmagazins 

  

Abbildung 29: Talbach, Mühle und Gebiet Winterhalde 

Schinznach 

Thalheim 

Langmatt 
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Talbach ausserhalb Baugebiet (unterhalb Bauzone) 

Ab Höhe der Arbeitszone Langmatt bis zur Gemeindegrenze zu Schinznach 

beträgt der Gewässerraum gemäss der Fachkarte zwischen 17 m und 20 m. 

Die an der Begehung festgestellte durchschnittliche Sohlenbreite beträgt ca. 

4 m. Der Bach ist auch hier abschnittsweise verbaut und natürlich. Gemäss 

der Herleitungsformel der Gewässerschutzverordnung wird der Gewässer-

raum entlang des Talbachs einheitlich auf 17 m festgesetzt. 

 

Abbildung 30: Talbach, Bereich Ost, Ausschnitt Fachkarte Gewässerraum (AGIS) 

  

Abbildung 31: Talbach, Langmatt bis Gemeindegrenze Schinznach 

 

Gäcketbach und Hägibach ausserhalb Baugebiet 

Mit Ausnahme des Hägibachs und des Gäcketbachs kann der Gewässerraum 

für sämtliche Bäche ausserhalb Baugebiet gemäss § 127 BauG mit 11 m fest-

gelegt werden. 

  

Schinznach 

Thalheim 

Langmatt 
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Für die zu untersuchenden Abschnitte des Hägibachs und Gäcketbachs sind 

gemäss der Fachkarte Gewässerraum 12 m respektive 13 m ausgeschieden. 

Bei der Begehung wurde bei beiden Bächen festgestellt, dass sie grössten-

teils im Wald liegen und eine geringe Sohlenbreite von maximal 2 m aufwei-

sen. Deshalb wird der Gewässerraum in diesen Bachabschnitten auf 11 m 

gemäss § 127 BauG festgelegt.  

 

Abbildung 32: Gäcketbach und Hägibach, Ausschnitt Fachkarte Gewässerraum (AGIS) 

  

Abbildung 33: Gäcketbach und Hägibach 

Hägibach innerhalb Bauzone 

Der Hägibach verläuft zuerst eingedolt und im Bereich des Gestaltungsplans 

Breiti als offener Bach. Im Gestaltungsplan Breiti wurde ein 11 m breiter Ge-

wässerraum ausgeschieden und eine entsprechende Bachparzelle ausge-

schieden. Die Gerinnesohlenbreite beträgt rund 1 m, somit ergibt sich ein Ge-

wässerraum von 13 m. Der Gewässerraum wird parallel zur Bachparzelle, 

also teilweise asymmetrisch ausgeschieden. Er ragt somit auf beiden Seiten 

1 m über die Bachparzelle hinaus. 

Gäcketbach innerhalb Bauzone 

Der Gäcketbach verläuft im Gebiet Langmatt auf einer Strecke von rund 60 m 

als offenes Gerinne. Die Sohlenbreite beträgt weniger als 1 m. Zur einheitli-

chen Handhabung der Bäche innerhalb Bauzone wird ein Gewässerraum von 

13 m festgelegt. 
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Eingedolte Bäche 

Für die eingedolten Bäche ausserhalb Baugebiet gilt lediglich der Bauabstand 

von 6 m. Die Bezeichnung im Plan ist symbolhaft dargestellt. 

Für die eingedolten Bäche innerhalb Bauzone gilt ein Gewässerraum von 

beidseits 6 m. Die Gesamtbreite des Gewässerraums ist daher abhängig von 

der Grösse der Dolung. Die grössten Dolungen haben einen Durchmesser 

von 1.00 m (Hägibach) bzw. 1.20 m (Gländbach im Bereich Dorfplatz). Zur 

einheitlichen Handhabung der Bäche innerhalb Bauzone wird für alle einge-

dolten Bäche innerhalb Bauzone ein Gewässerraum von 13 m festgelegt.  

 

Zusammenfassung Umsetzung Gewässerraum 

Eine Zusammenfassung der Umsetzung der Gewässerräume ist in Tabelle 37 

ersichtlich. 

Tabelle 37: Zusammenfassung Vorschriften Gewässerraum 

Gewässer Bezeichnung 
im Plan 

Vorschrift Gewässerraum 

Talbach Gewässer-
raumzone 

Oberhalb Bauzone: 11 m 

Bauzone: 15 m 

Unterhalb Bauzone: 17 m 

Bäche (Gerinne-
sohle < 2 m) 

Ausserhalb Bau-
gebiet 

Gewässer-
raumzone 

11 m breiter Gewässerraum, mittig 
(extensive Bewirtschaftung) 

6 m Bauabstand ab Uferlinie 

Bäche innerhalb 
Bauzone 

(inkl. Dolungen) 

Gewässer-
raumzone 

13 m breiter Gewässerraum, mittig 
(Hägibach asymmetrisch) 

Dolungen  

ausserhalb Bau-
gebiet 

Blaues Punkt-
symbol 

Beidseitiger Bauabstand von 6 m, 
keine Einschränkung für die Bewirt-
schaftung 
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3.14 Hochwasserschutz 

Gefahrenkarte Hochwasser 

Die Gefahrenkarte Hochwasser zeigt die Gefährdungssituation und das vor-

handene Schutzdefizit bei Hochwasser verschiedener Wiederkehrperioden 

auf. Gemäss der Gefahrenkarte Hochwasser ist in der Gemeinde Thalheim 

mit Gefährdung von Hochwasser sowie mit Oberflächenabfluss zu rechnen 

(Abbildung 34). 

 

Abbildung 34: Ausschnitt Gefahrenkarte Hochwasser, AGIS 

Die Schutzdefizitkarte ist Bestandteil der Gefahrenkarte Hochwasser und 

zeigt, wo ein Schutzdefizit bei einem hundertjährlichen Hochwasser besteht. 

Die Flächen mit Schutzdefizit sind je nach Fliesstiefe in verschiedene Hoch-

wassergefahrenzonen einzuteilen und mit Vorschriften in der BNO zu veran-

kern. Die Gefährdungskarte Oberflächenabfluss des BAFU zeigt, wo potenzi-

elle Gefahr durch Oberflächenabfluss besteht. 

 

Abbildung 35: Ausschnitt Schutzdefizitkarte, AGIS 






















































